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1 Aufgabe, Leitbild und 
Rahmenbedingungen 

1.1 Leitbild und Aufgabe 

Vorliegendes Radverkehrskonzept für den Landkreis Saale-Holzland-Kreis wurde 
zwischen Mai 2022 und November 2023 erarbeitet. Es dient als Leitfaden, um eine 
strukturierte und koordinierte Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur zu er-
möglichen. Als übergreifende Ziele der Entwicklung des Radverkehrs verfolgt der 
Saale-Holzland-Kreis die nachfolgend benannten Ziele: 

▪ Der Anteil des Alltagsradverkehrs im Saale-Holzland-Kreis steigt und leistet 
damit einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheitsförderung und zum Kli-
maschutz.  

▪ Die geschaffene Infrastruktur für den Fahrradtourismus wird intensiv genutzt 
und in einer hohen Qualität erhalten und unterhalten.  

▪ Die interne und externe Kommunikation aller Akteure im Saale-Holzland-Kreis 
zum Thema Radverkehr verläuft optimal und ohne Informationsverlust.  

Zur Erreichung dieser Ziele werden folgende Schritte unternommen: 

▪ Verbesserung der Sicherheit und des Komforts für Radfahrende  
Durch die Weiterentwicklung des Radnetzes und der radspezifischen Infra-
struktur sowie deren Pflege und Instandhaltung soll eine sichere und anspre-
chende Radverkehrsführung geschaffen werden, die sowohl das Unfallrisiko 
senkt als auch die subjektive Verkehrssicherheit beim Radfahren verbessert. 
Die Sicherheit von Schulkindern soll dabei besondere Aufmerksamkeit erhal-
ten. 

▪ Erleichterung der Erreichbarkeit  
Wichtige Ziele des täglichen Radverkehrs sollen besser erreichbar werden. Da-
bei ist auf die durchgängige Erkennbarkeit und Befahrbarkeit des Radverkehrs-
netzes zu achten. Die Verbindungen der Radverkehrswege sollen möglichst di-
rekt geführt werden, dabei sollen insbesondere Hauptachsen des 
Alltagsradverkehres zwischen zentralen Orten gestärkt werden. Auch hierbei 
steht die Erreichbarkeit der Schulen sowie die Nutzbarkeit der Radinfrastruk-
tur durch Schulkinder im Fokus. 

▪ Festigung des radtouristischen Marktes  
Durch Qualitätsverbesserungen und eine bessere Verknüpfung der Netzange-
bote und entsprechendes Marketing sollen in Verbindung mit den durch Pede-
lecs und E-Bikes eröffneten neuen Möglichkeiten mehr Tages- und 
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Übernachtungsgäste gewonnen und die Wettbewerbsfähigkeit der touristi-
schen Unternehmen verbessert werden.  

▪ Verknüpfung mit Bus und Bahn  
Das Radverkehrsnetz soll sowohl im Sinne der Förderung des Umweltverbun-
des als auch der Gewährleistung der Daseinsvorsorge, Übergänge zu den An-
geboten des öffentlichen Personenverkehrs ermöglichen. 

 

Das vorliegende Radverkehrskonzept dient der strategischen Ausrichtung zur Um-

setzung dieser Ziele. Mit dem Konzept soll der mittel- bis langfristig angestrebte 
Zustand der Komponenten des Systems Radverkehr (Infrastruktur, Service, Öf-
fentlichkeitsarbeit) abgestimmt und festgelegt und damit eine Grundlage für den 
zielgerichteten Einsatz finanzieller Mittel bereitgestellt werden. Ein Schwerpunkt 
ist dabei die Infrastruktur. Die Maßnahmen der verschiedenen Baulastträger, ins-
besondere der Kommunen, des Landkreises und des Freistaats Thüringen, sollen 
zu durchgängig nutzbaren Angeboten führen. Das Radverkehrskonzept soll daher 
gleichermaßen für die vorgenannten Baulastträger als strategische Grundlage zur 
Verbesserung der regionalen Radverkehrsinfrastruktur dienen. 

1.2 Rahmenbedingungen 

Die Aktivitäten des Saale-Holzland-Kreises und der in ihm liegenden Gebietskör-
perschaften sind eingebettet in eine Reihe übergeordneter Rahmenbedingungen 
und Konzepte:  

 

Der Bund hat mit dem Nationalen Radverkehrsplan (NRVP 3.0) /5/ seinen Wil-
len zur Radverkehrsförderung im Jahr 2021 erneuert und Maßnahmen in seinem 
Handlungsbereich ergriffen. Der Nationale Radverkehrsplan geht vom Leitbild des 
Radverkehrs als System aus. Radverkehrsförderung umfasst danach nicht nur die 
Bereitstellung des Weges vom Start bis zum Ziel, sondern auch viele weitere Kom-
ponenten wie Wegweisung, Abstellanlagen, Fahrradmitnahmemöglichkeiten in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln und Ähnliches.  

Der NRVP 3.0 setzt dafür bis 2030 konkrete Ziele:  

▪ Die Anzahl der Wege nimmt von rund 120 im Jahr 2017 auf 180 Wege je Person 
und Jahr zu – ohne dass dies zu Lasten der übrigen Verkehrsarten des Umwelt-
verbundes1 geht. 

▪ Die durchschnittliche Länge der mit dem Rad zurückgelegten Wege erhöht sich 
von 3,7 Kilometer auf sechs Kilometer. 

▪ Gegenüber 2019 reduziert sich die Zahl der im Verkehr getöteten Radfahren-
den um 40 % – trotz deutlich mehr Radverkehr. 

▪ Die finanzielle Förderung des Radverkehrs durch Bund, Länder und Kommunen 
soll sich perspektivisch an rund 30 Euro je Person und Jahr orientieren. 

 

                                                        

1 Umweltverbund bezeichnet die Gruppe der „umweltverträglichen“ Verkehrsmittel ÖPNV, Rad- und Fußverkehr. 
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Der NRVP beinhaltet dafür unter anderem folgende relevanten Vorschläge und 
Handlungsempfehlungen:  

Förderung einer sicheren und lückenlosen Radinfrastruktur: 

▪ Beim Neu- und Ausbau von Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen sollen grund-
sätzlich begleitende Radwege eingerichtet werden. 

▪ Bund, Länder und Kommunen finanzieren und bauen Radvorrangrouten und 
Radschnellverbindungen – insbesondere in allen Metropolregionen. 

▪ Infrastruktur für Rad und Kfz werden möglichst getrennt.  

▪ Kommunen setzen auf geschützte Radfahrstreifen (Protected Bike Lanes), si-
chere Knotenpunkte, Langsamfahrspuren und Fahrradstraßen, um Rad und 
Kfz im Straßenverkehr sicher zu trennen. 

▪ Kommunen schaffen im öffentlichen Raum schrittweise Platz für den Radver-
kehr – auch durch die Umwandlung von Kfz-Stellplätzen. Das begleiten sie mit 
dem erforderlichen Parkraummanagement und Konzepten für den Lade- und 
Lieferverkehr. Kfz-Stellplätze werden in Quartiersgaragen konzentriert. 

▪ Bund und Länder entwickeln ein einheitliches „Corporate Design" für Boden-
markierungen und Beschilderung im Radnetz Deutschland. 

Fahrradparkplätze: 

▪ Der Bund erarbeitet ein Programm „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ und 
stattet es mit Finanzierungsmöglichkeiten aus. Er weitet mit der DB AG die 
Bike&Ride-Offensive zum Bau sicherer Fahrradparksysteme aus. 

▪ Der konkrete Bedarf für Fahrradparkplätze an Haltestellen und Bahnhöfen 
wird in den Nahverkehrsplänen beziffert. Die Nahverkehrspläne treffen ver-
bindliche Aussagen zur Ausstattung der Haltestellen und Bahnhöfen mit  
Bike&Ride-Anlagen. 

▪ Bund, Länder und Kommunen bauen an allen öffentlichen Einrichtungen in aus-
reichender Zahl Fahrradabstellanlagen. An hoch frequentierten Orten bauen 
die Kommunen v. a. Fahrradparkhäuser. 

Verkehrssicherheit: 

▪ Bund, Länder und Kommunen fördern einen Kulturwandel beim Umgang zwi-
schen den Verkehrsteilnehmenden. 

Förderung von Dienstfahrten: 

▪ Behörden und öffentliche Unternehmen fördern die Nutzung des Fahrrads für 
Dienstfahrten, schaffen Dienstradflotten an und nutzen verstärkt Lastenrad-
Sharing-Angebote. 

Verwaltung, (Aus-)Bildung und Fahrradkultur: 

▪ Der Radverkehr wird auf allen Verwaltungsebenen zur Querschnittsaufgabe. 
Bund, Länder und Kommunen schaffen Verwaltungsstrukturen, Personalstel-
len und feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Aufgaben 
der Radverkehrsförderung. Sie qualifizieren Führungs- und Fachkräfte konti-
nuierlich weiter. 
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Verknüpfung von Verkehrsträgern: 

▪ Der Bund setzt sich dafür ein, Fahrradmitnahmemöglichkeiten im Fernverkehr 
auszubauen. 

▪ Die Länder fördern insbesondere in ländlichen Räumen Möglichkeiten zum 
Fahrradtransport an bzw. in Bussen. 

▪ Die Deutsche Bahn unterstützt die Fahrradmitnahme in Zügen – auch von Spe-
zialrädern. Dafür baut sie Bahnhöfe barrierefrei aus, insbesondere mit Rampen 
und Aufzügen. 

Logistik und Lastenräder: 

▪ Behörden und öffentliche Unternehmen schreiben Transportfahrten nach 
Möglichkeit vermehrt als Lasten-/Fahrradfahrten aus. 

▪ Die Kommunen unterstützen den Einsatz von Lastenrädern z. B. über die Re-
gulierung von Zufahrtsberechtigungen für Fahrräder. 

▪ Der Bund und die Verbände setzen sich dafür ein, europäisch einheitliche Nor-
men für Lastenräder zu schaffen, z. B. für Wechselcontainer, digitale Schnitt-
stellen und Softwarelösungen. 

 

 

Das im Jahr 2018 fortgeschriebene Radverkehrskonzept 2.0 für den Freistaat 
Thüringen /4/ definiert fünf strategische Ziele und Grundsätze: 

▪ 1. Mehr Radfahrende und mehr Verkehrssicherheit: Die Menschen in Thüringen 
nutzen gern und häufiger das Fahrrad. Dafür sollen die objektive und subjek-
tive Sicherheit sowie der Fahrkomfort verbessert werden. 

▪ 2. Radverkehrsförderung für Mensch und Umwelt: Radverkehr dient der Errei-
chung wichtiger gesellschaftlicher Ziele wie Mobilität für alle, Umwelt- und Kli-
maschutz, Gesundheitsförderung, Lebensqualität sowie Tourismus- und Wirt-
schaftsförderung. 

▪ 3. Radfahren für alle: Die Radinfrastruktur erfüllt die Bedürfnisse der verschie-
denen Zielgruppen 

▪ 4. Radfahren in Thüringen: Die Radverkehrsförderung berücksichtigt die lan-
desspezifischen Merkmale wie Topographie, Unterschiede zwischen Stadt und 
Land, demografische Entwicklung sowie vorhandene Verkehrsinfrastruktur. 

▪ 5. Viele Akteure können Radfahren fördern: Radverkehr ist ein überwiegend 
kommunales Thema, aber auch Bund und Freistaat und weitere Akteure über-
nehmen Aufgaben bei der Radverkehrsförderung. 

Aufbauend auf die strategischen Grundsätze legt das Radverkehrskonzept 2.0 
neun Handlungsfelder fest: 

▪ Sichere und attraktive Infrastruktur zum Radfahren 

▪ Radroutennetz Thüringen 

▪ Wegweisung und Orientierung 

▪ Fahrradparken und Verknüpfung mit dem ÖV 

▪ Fahrradtourismus 
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▪ Nahmobilität für eine nachhaltige Stadt- und Dorfentwicklung 

▪ Kommunikation und Verhalten 

▪ Bildung 

▪ Elektromobilität 

 

 

Mit den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, Ausgabe 2010 (ERA 2010) /2/ 
liegt ein bundesweites Regelwerk für die Planung, den Entwurf und den Betrieb der 
Infrastruktur des Radverkehrs vor. Es stellt den Stand der Technik dar und fügt 
sich in die übrigen von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen herausgegebenen bundesweiten Regelwerke, wie z.B. die Richtlinien für die 
Anlage von Stadtstraßen (RASt 06 /6/) und die Richtlinien für die Anlage von Land-
straßen (RAL 2012 /7/), ein. Die 2009 novellierte Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) weist hinsichtlich der Gestaltung 
von Radverkehrsanlagen ausdrücklich auf die ERA hin. 

Derzeit befindet sich die ERA in der Fortschreibung, mit der Veröffentlichung (ge-
plant in 2024) werden sich neue Anforderungen ergeben. Die FGSV hat bereits an-
gekündigt, dass zukünftig breitere Mindest- und Regelmaße zum Einsatz kommen 
und generell „der Fuß- und Radverkehr künftig in den Entwurfsregelwerken für 
Stadtstraßen bevorzugt“ wird.2 Bereits 2022 wurden die Empfehlungen zur 

                                                        

2 https://www.fgsv.de/aktuelles/news-details/neue-entwurfsregelwerke-bevorzugen-fuss-und-radverkehr (zuletzt abgerufen 

am 27.09.2023) 

Abbildung 1: Radverkehrskonzept 2.0 für den Freistaat Thüringen. (Quelle: TMIL, 2018) 

https://www.fgsv.de/aktuelles/news-details/neue-entwurfsregelwerke-bevorzugen-fuss-und-radverkehr
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Anwendung und Weiterentwicklung von FGSV-Veröffentlichungen im Bereich Ver-
kehr zur Erreichung von Klimaschutzzielen (E Klima) /11/ veröffentlicht. Hierin wer-
den Ergänzungen und Modifizierungen der bestehenden Regelwerke beschrieben, 
um das Erreichen der Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu unterstützen. Unter 
anderem wird bei zukünftigen Planungen die Bevorzugung des Umweltverbunds 
(ÖPNV-, Rad- und Fußverkehr) gegenüber dem motorisierten Individualverkehr ge-
fordert.3 

 

Bei der Erstellung der Radverkehrskonzeption waren zudem folgende Entwicklun-
gen und Tendenzen zu beachten: 

Die Bevölkerungszahl wird im Landkreis leicht zurückgehen und der Anteil der 
Älteren steigen (3. regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung, Thüringer Lan-
desamt für Statistik /22/). Dem Radverkehr wird dabei gerade für ältere Menschen 
wachsende Bedeutung zukommen, vor allem als Zubringer zum ÖPNV oder wenn 
Versorgungs- und medizinische Einrichtungen nicht zu Fuß zu erreichen sind. 

Als weitere Tendenzen sind die Entwicklungen im Radtourismus zu berücksichti-
gen. Die bundesweite Praxis zeigt, dass vor allem drei Arten von Angeboten beson-
ders gut von der Zielgruppe angenommen werden. Unter anderem aus der Rad-
reiseanalyse des ADFC und aus Radverkehrszählungen in Brandenburg geht 
hervor, dass die beliebtesten Radrouten fast ohne Ausnahme Flussradrouten sind. 
Diese versprechen eine anregende Landschaft und auf Grund der Topographie ei-
nes Flusses, einen leicht zu bewältigenden Verlauf ohne größere Steigungen. Ne-
ben Flussradrouten können sich auch überregionale Radwege, die wichtige touris-
tische Destinationen miteinander verbinden, sowie Wald- und Gebirgsregionen mit 
einem guten Angebot für Mountainbikes, über eine größere Beliebtheit freuen. 

Durch das Aufkommen der Pedelecs und E-Bikes, d.h. von Fahrrädern mit Unter-
stützung durch einen Elektroantrieb, wird das Radfahren für alle Altersgruppen 
leichter, sind Steigungen deutlich einfacher zu bewältigen und das Zurücklegen 

größerer Entfernungen für jegliche Nutzer möglich. Beispielweise ist es älteren Men-
schen damit länger möglich, Fahrrad zu fahren und ihren Aktionsradius mit diesem 
Verkehrsmittel beizubehalten oder gar auszuweiten. Im Fahrradtourismus wächst 
das Potential der Zielgruppen für größere Touren oder solche mit Steigungen. Der 
Saale-Holzland-Kreis kann davon profitieren. Für die Nutzung des Fahrrades als 
Verkehrsmittel, z.B. zur Arbeit, zum Ausbildungsort oder auch in der Freizeit, kom-
men für das Pedelec und das E-Bike längere Strecken in Betracht, was sich in der 
Netzplanung niederschlug.  

                                                        

3 Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen Baden-Württemberg hat dazu ein übersichtliches Faktenblatt er-

stellt: https://www.agfk-bw.de/fileadmin/user_upload/AGFK-Faktenblatt_E_Klima.pdf (zuletzt abgerufen am 14.08.2023) 

https://www.agfk-bw.de/fileadmin/user_upload/AGFK-Faktenblatt_E_Klima.pdf


 

 

Erarbeitungsprozess des Radverkehrskonzeptes 

11 Radverkehrskonzept für den Saale-Holzland-Kreis  

2 Erarbeitungsprozess des 
Radverkehrskonzeptes 

Im April 2022 hat der Landkreis Saale-Holzland-Kreis die ISUP GmbH mit der Er-
stellung eines Radverkehrskonzeptes für den Saale-Holzland-Kreis beauftragt. 

Die Bearbeitung basiert auf umfangreichen Daten, die durch den Landkreis selbst 
oder beteiligte Institutionen zur Verfügung gestellt wurden. Frei zugängliche Daten 
(z. B. Offene Geodaten des Freistaats Thüringen und des offenen Projekts OpenSt-
reetMap) wurden ebenfalls genutzt. Dazu gehören u.a. 

▪ Verläufe und Daten zu den klassifizierten Straßen, 

▪ georeferenzierte Daten des Straßennetzes und für die Grundkarten (Höhen-
modell, Landschaftsmodell, Topographische Karten, Gewässer- und Natur-
schutzgebiete), 

▪ Kfz-Verkehrsmengen auf Bundes- und Landesstraßen (Straßenverkehrszäh-
lung 2015), 

▪ touristische Radrouten auf dem Gebiet des Landkreises, 

▪ Kreisradrouten des Radverkehrskonzepts 2007, 

▪ Standorte und Typen der Schulen und deren Schuleinzugsbereiche, 

▪ Unfalldaten, 

▪ Zahlen der Einwohnerinnen und Einwohner nach Ortsteilen, 

▪ Standorte der ÖPNV-Haltestellen und B+R-Anlagen.  

Diese Daten wurden durch bedarfsweise eigene Erhebungen der ISUP GmbH er-
gänzt, vorrangig für Strecken, bei denen Verlauf oder Zustand unklar waren. Die 
Ergebnisse flossen in die Konzeption der Maßnahmen mit ein.  

Bereits vorhandene Planungen des Saale-Holzland-Kreis (IREK 2022 /14/, Klima-
schutzkonzept 2017 /15/, Nahverkehrsplan 2015 /12/ und Entwurf der Fortschrei-
bung des Nahverkehrsplanes 2023), der Regionalen Planungsgemeinschaft Ost-
thüringen (Regionalplan Ostthüringen 2019 /16/) und des Freistaats Thüringen 
(Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 2010 /17/ und Nahverkehrsplan 
SPNV /18/) wurden ebenfalls berücksichtigt. 

Die Erstellung des Radverkehrskonzeptes wurde durch Erörterungen von Zwi-
schenergebnissen unterstützt. Neben der regelmäßigen Beratung mit der Len-
kungsgruppe (vertreten waren der Landkreis Saale-Holzland-Kreis (Kreisförde-
rung, Ordnungsamt, Klimaschutz), der Thüringer Tourismusverband Saale-
Holzland, der Gemeinde- & Städtebund Thüringen (Kreisverband SHK), Vertreter 
des Ausschusses für Tourismus und Kultur und des Ausschusses für Bau, Wirt-
schaft, Umwelt und Infrastruktur des Kreistags sowie der ADFC Jena) wurde in 
mehreren Beteiligungsverfahren die Öffentlichkeit, Städte, Gemeinden und Ver-
waltungsgemeinschaften des Landkreises, Nachbarkreise und -städte sowie wei-
tere Träger öffentlicher Belange mit einbezogen.  
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Den Kommunen wurde im Juli 2022 in einer Informationsveranstaltung der ge-
plante Verlauf der Erstellung des Konzepts erläutert und diese wurden mittels ei-
ner Befragung beteiligt. Die Fragebögen enthielten Fragen zu eventuell vorhande-
nen Radverkehrskonzepten, zu wichtigen potentiellen Verbindungen im 
Alltagsradverkehr und zu weiteren Anregungen. Im September 2022 folgte die Be-
fragung aller Schulen im Landkreis, das Ergebnis wird in Abschnitt 3.7 dargestellt. 

Mit einer Online-Befragung im September und Oktober 2022 konnten die Bürge-
rinnen und Bürger des Landkreises mit der Beantwortung von Fragen zu ihrem Mo-
bilitätsverhalten und Erwartungen zur zukünftigen Gestaltung des Radverkehrsan-
gebots im Saale-Holzland-Kreis zur Entwicklung des Radverkehrskonzepts 
beitragen. An der Befragung haben sich 702 Personen beteiligt. 

Im Februar 2023 wurde den Kommunen, den Nachbarkreisen und -städten, der 
Lenkungsgruppe sowie weiteren Akteuren mittels eines WebGIS Gelegenheit gege-
ben, zum detaillierten Entwurf des Netzes für den Alltagsradverkehr Stellung zu 
nehmen und Hinweise auf Streckenmängel und Anregungen für Maßnahmen an 
diesem Netz zu geben.  

Vor Beginn der Maßnahmenplanung wurde im Rahmen von Regionalworkshops 
eine weitere Beteiligungsrunde mit den Kommunen und interessierter Öffentlich-
keit durchgeführt. Am 20., 25. und 26. April 2023 wurde bei insgesamt 5 Veran-
staltungen in Eisenberg, Bürgel, Kahla, Bad Klosterlausnitz und Stadtroda in Ar-
beitsgruppen über Handlungsbedarfe am vorliegenden Radverkehrsnetz 
diskutiert. Daraus ergaben sich 128 Anmerkungen (vgl. Abbildung 2), die in die wei-
tere Planung einflossen. 

Nach Erstellung des Entwurfs des Maßnahmenkonzepts erhielten im August 2023 
erneut die Kommunen, Nachbarkreise und -städte, Lenkungsgruppe sowie weitere 
Akteure die Gelegenheit, eine Stellungnahme zum Planungsstand abzugeben. 

Abbildung 2: Räumliche Verortung der Anmerkungen in den Regionalworkshops 
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3 Bestandsaufnahme und 
Bewertung 

3.1 Radverkehrskonzept 2007 

Ein erstes Radverkehrskonzept wurde 2007 mit folgenden Zielen entwickelt:      

▪ Erstellung eines übersichtlichen und mit vertretbarem Aufwand zu unterhal-
tenden Kreisradroutennetz 

▪ 4-stufigen Netzhierarchie bestehend aus Radfernwege, Kreisradrouten 1. 
und 2. Ordnung, Themenrouten 

▪ Übergangspunkte an benachbarte Landkreise und kreisfreie Städte 

Die Netzplanung basierte auf der Sichtung vorliegender Planungen und Konzepten, 
Gesprächen mit Akteuren auf Kommunalebene und der Erfassung bestehender Inf-
rastruktur. Die entwickelten Kreisradrouten sollen den Landkreis in der Fläche er-
schließen und die wichtigsten Orte und kulturellen Einrichtungen einbinden. Dabei 
besitzen die Routen der 1. Ordnung eine übergeordnete Bedeutung. Die Routen der 
2. Ordnung verdichten das Netz und sind von hoher Bedeutung. Darüber hinaus 
wurden Thematische Routen vorgeschlagen, um diese touristisch vermarkten zu 
können. 

An diesem Netz wurden Handlungsbedarfe ermittelt und die vorgeschlagenen Maß-
nahmen nach den Kriterien Netzstufe, Themenroute, Schulweg und Verkehrs-
stärke priorisiert. 

3.2 Online-Befragung 

Im Zuge der Fortschreibung des Radverkehrskonzepts des Saale-Holzland-Kreises 
wurde im September und Oktober 2022 eine Befragung der Bevölkerung über ein 
Online-Formular durchgeführt. Damit sollten die Interessen und Bedürfnisse im Be-
reich der Mobilität – insbesondere in Bezug auf Radverkehr – abgefragt sowie das 
aktuelle Mobilitätsverhalten erfasst werden. Bei der Befragung handelt es sich um 
eine nicht-repräsentative Stichprobe. Dies ist bei der Bewertung der Ergebnisse zu 
beachten, trotzdem geben sie wichtige Hinweise für die Entwicklung der Fahrrad-
infrastruktur im Landkreis. 

Die Befragung gliederte sich in die Bereiche 

• Allgemeine Mobilitätsinformationen, 

• Verkehrsmittelnutzung und aktuelles Infrastrukturangebot, 

• Zukünftige Gestaltung des Radverkehrsangebots und 

• Freiwillige Angaben zur Person. 

Eine Zusammenstellung der zentralen Ergebnisse der Befragung ist in Anlage 6 zu 
finden. 
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3.3 Radverkehrsnetze 

Der Saale-Holzland-Kreis verfügt bereits über ein Netz an touristische Radrouten 
unterschiedlicher Qualität. Durch den Landkreis verlaufen fünf Radfernwege und 
drei Radhauptrouten. Zu den Radfernwegen zählen der Saaleradweg (I-03) iden-
tisch mit der D-Route 11 (Ostsee-Oberbayern), die Thüringer Städtekette (I-11) iden-
tisch mit der D-Route 4 (Mittellandroute) sowie der Elsterradweg (I-08). Bei den 
Radhauptrouten handelt es sich um den Thüringer Mühlenradweg (II-33), die GRZ-
Route 4 (II-35) und den Orlaradweg (II-01). Beschilderte Kreisradrouten und lokalen 
Themenrouten wie der Zuckerbahnradweg, Energieradweg, Kirchenradweg ver-
dichten das Netz (vgl. Abbildung 3). 

Das beschilderte touristische Radroutennetz (Bestand) im Saale-Holzland-Kreis 
umfasst eine Länge von ca. 300 km. Davon entfallen 83 km auf Radfernwege, 30 
km auf Radhauptrouten. 

 

Eine flächendeckende Netzplanung speziell für den Alltagsradverkehr im Saal-
Holzland-Kreis gab es bislang nicht. Allerdings entwickelt der Freistaat Thüringen 
ein landesweites Alltagsnetz. Der Entwurf dieser Planung wurde, soweit möglich, 
bei der Netzplanung für das vorliegende Radverkehrskonzept berücksichtigt. 

Abbildung 3: Bestand des beschilderten touristischen Radroutennetz im Saale-Holzland-Kreis 
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Im Saale-Holzland-Kreis sind auf dem geplanten Radverkehrsnetz bereits Radver-
kehrsanlagen mit einer Streckenlänge von ca. 64 km vorhanden (vgl. Abbildung 
4). Dabei handelt es sich um 36 km straßenbegleitende Radwege oder gemeinsame 
Geh- und Radwege und 27 km selbständige Radwege. Darüber hinaus existieren im 
ganzen Landkreis asphaltierte Landwirtschaftliche Multifunktionswege, die häufig 
explizit für den Radverkehr frei gegeben sind (Abbildung 5). 

 

                            Abbildung 4: Übersicht der vorhandenen Radverkehrsanlagen im geplanten Radverkehrsnetz 
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3.4 Verknüpfung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln 

Fahrradmitnahme 

Der Saale-Holzland-Kreis ist Teil des Verbundraums des Verkehrsverbundes Mit-
telthüringen (VMT). 

Für die Fahrradmitnahme muss entsprechend den Tarifbestimmungen eine Fahr-
radkarte gelöst werden. In den Nahverkehrszügen können Fahrräder im gesamten 
Verbundraum kostenfrei mitgenommen werden. Dies gilt, sofern es der Platz er-
laubt (ggf. entscheidet darüber das Personal). Wenn wenig Platz vorhanden ist, ha-
ben Rollstühle und Kinderwagen Vorrang. Ein Anspruch auf Mitnahme des Rades 
besteht nicht. 

 

Bike+Ride 

Für Bike+Ride (B+R) sind die Handlungserfordernisse wie Notwendigkeit, Sicher-
heit oder Lademöglichkeit für Pedelecs und E-Bikes auf übergeordneter strategi-
scher Ebene bereits definiert worden (NRVP 3.0 /5/, RVK Thüringen /4/). Im RVK 
Thüringen wird vorgeschlagen, den Ausbau von B+R gegenüber der Fahrradmit-
nahme bevorzugt zu entwickeln. Bike+Ride-Anlagen werden vom Freistaat beson-
ders gefördert. Zudem sollen Musterlösungen für Radabstellanlagen unterschied-
licher Größenordnung entwickelt werden (RVK Thüringen /4/). 

Abbildung 5: Beispiel eines selbständig geführten Geh- und Radwegs (links) und eines landwirtschaftli-

chen Multifunktionsweg mit Freigabe für den Radverkehr (rechts), Quelle: eigene 

Fotos 
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Im Saale-Holzland-Kreis existieren bereits an den meisten Haltestellen für Nahver-
kehrszüge Radabstellanlagen. Über die Anzahl, Qualität und den Zustand der vor-
handenen Stellplätze liegen vereinzelt Daten vor (Abbildung 6).  

In Abbildung 7 sind exemplarisch vorhandene Radabstellanlagen unterschiedlicher 
Qualität an SPNV-Haltestellen im Saale-Holzland-Kreis dargestellt. Diese unter-
scheiden sich hinsichtlich des Vorhandenseins einer Überdachung und der Qualität 
der Ausstattung. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Bahnhöfen und Haltestellen des SPNV mit 3- und 5 km-Einzugsgebieten. Quelle: DELFI, 

eigene Darstellung 
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Tabelle 1: Übersicht SPNV-Haltestellen und vorhandener B+R-Anlagen im Saale-Holzland-Kreis, Quelle: Gemeindebefra-

gung, eigene Erhebung 

Haltestelle 
Reisende je Tag 

(2019)*** 
Anzahl Stell-
plätze B+R 

Weitere Informationen 

Camburg (Saale) 301 - 1.000 2**  

Crossen an der Elster < 100 0**  

Crossen Ort 100 - 300 10** 
nicht überdacht, Vorderrad-
halter mit seitlicher Halte-
rung 

Dornburg (Saale) 301 - 1.000 12**  

Freienorla < 100 0**  

Hermsdorf-Klosterlaus-
nitz 

1.001 - 3.000 56** 
überdacht, Hoch-Tief-Ein-
steller 

Kahla (Thüringen) 1.001 - 3.000 ca. 10* / 12** überdacht, Vorderradhalter 

Neue Schenke < 100 10** 
nicht überdacht, Anlehnbü-
gel 

Orlamünde 100 - 300 
Anzahl unbe-

kannt 
 

Papiermühle (bei Stadt-
roda) 

< 100 0** 
 

Porstendorf (bei Jena) 100 - 300 24** Vorderradhalter 

Rothenstein (Saale) 100 - 300 
nicht quantifi-
zierbar (max. 

10)** 

nicht überdacht, Vorderrad-
halter 

Stadtroda 301 - 1.000 5** 
überdacht, Vorderradhalter 
mit seitlicher Halterung 

*Angabe aus Gemeindebefragung    **eigene Erhebung/Recherche  
***Daten des Eisenbahnbundesamts (EBA): https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fi-
nanzierung/ISK-V/42_ISK-V_2021_02.html?nn=3631178 

 

 

Abbildung 7: Radabstellanlagen (B+R) an Haltepunkten des SPNV im Saale-Holzland-Kreis. Quelle: ei-

gene Fotos 
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Abstellanlagen deren Entfernung zum Bahnsteig zu groß ist oder deren Ausstat-
tungsmerkmale unzureichend sind werden nicht angenommen und die Fahrräder 
„wild“ im Bahnhofsumfeld abgestellt. Am Haltepunkt Rothenburg handelt es sich 
um nicht überdachte Vorderradhalter (vgl. Abbildung 7). Die Fahrräder können we-
der ausreichend gesichert werden, wie es bei Anlehnbügeln der Fall ist, noch sind 
sie vor der Witterung geschützt. Das hat zur Folge, dass hier zum Zeitpunkt der 
Erfassung alle Fahrräder an Geländern „wild“ abgestellt wurden (Abbildung 8). 

 

 

  

Abbildung 8: "Wild" abgestellte Fahrräder am Haltepunkt Rothenstein. 
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3.5 Ladeinfrastruktur 

Die zunehmende Verbreitung von elektrisch unterstützten Fahrrädern (Pedelecs) 
im Alltagsradverkehr und im Radtourismus führt auch zu einer steigenden Nach-
frage nach Ladestationen. Pedelecs haben gewöhnlich eine Reichweite zwischen 
50 km und 150 km, auch in Abhängigkeit von Fahrweise, Temperatur und Relief. Da 
durch die höhere Durchschnittsgeschwindigkeit (bis 25 km/h) auch die zurückge-
legten Entfernungen größer werden, kann, vor allem in der kalten Jahreszeit, ein 
Nachladen erforderlich werden. 

Das Auffinden von Ladestationen für Pedelecs gestaltet sich für den Nutzer aller-
dings im Moment noch recht mühsam, da die Informationen über viele Quellen ver-
teilt sind. Insgesamt gibt es im Saale-Holzland-Kreis aktuell (September 2023) zehn 
Ladestationen für Pedelecs. Die meisten Ladestationen (7) sind in der Karte des 
„Radroutenplaner Thüringen“ verzeichnet, gefolgt von der Ladestation-Such-App 
„E-Station“ mit fünf Treffern, dem touristischen Portal zum Mühltal4 mit drei Ein-
trägen und einem Webverzeichnis5 mit zwei Einträgen. Es gibt bisher keine zentrale 
Plattform oder App, die tatsächlich alle Ladestationen auflistet und gleichzeitig 
wichtige Informationen wie Steckertyp und Anzahl sowie die Existenz von Schließ-
fächern und Kosten darstellt. 

 

Tabelle 2: E-Ladestationen für elektro-unterstützte Fahrräder im Saale-Holzland-Kreis 

Ort genauer Standort Ausstattung 

Eisenberg Marktplatz 2x Schuko, 3 Fächer abschließbar 

ohne Kabeldurchführung, kostenlos 

Eisenberg Burgstraße 2x Schuko, kostenpflichtig 

Eisenberg Parkhaus der Waldklinik 4x Schuko 

Eisenberg Busbahnhof, Walther-Rathenau-Str. 2x Schuko, kostenpflichtig 

Bürgel Töpfergasse 6 2x Schuko, kostenpflichtig 

Hermsdorf Stadthaus 2x Schuko, kostenpflichtig 

Kahla OT Seitenroda, Leuchtenburg 2x Schuko 

Crossen OT Nickelsdorf, Rittergut 1x Schuko, kostenlos 

Schkölen Stadtverwaltung, Naumburger Str. 4 3x Schuko, kostenlos 

Tautenburg Am Schloßberg 28 3x Schuko, kostenlos 

                                                        

4 https://www.sommerfrische-muehltal.com/servicestationen (abgerufen am 29.09.2023) 

5  https://umap.openstreetmap.de/en/map/e-bike-und-pedelec-ladestationen-in-deutschland_7846#11/50.8265/11.8776 (ab-

gerufen am 29.09.2023) 

https://www.sommerfrische-muehltal.com/servicestationen
https://umap.openstreetmap.de/en/map/e-bike-und-pedelec-ladestationen-in-deutschland_7846#11/50.8265/11.8776
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3.6 Wegweisung, Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Wegweisung 

Für die Radverkehrswegweisung existiert ein bundesweiter FGSV-Standard (FGSV 
1998 /3/). Der Freistaat Thüringen hat 2018 die Richtlinie zur Radverkehrswegwei-
sung im Freistaat Thüringen (ThürRadWW-RL /8/) herausgegeben, welche die bun-
desweiten Standards für Thüringen konkretisieren und Umsetzungshinweise ge-
ben. Diese Richtlinien sind zugleich die Grundlage für Fördermaßnahmen durch das 
Land. 

Die Radverkehrswegweisung besitzt sowohl eine Informations- als auch eine Mar-
ketingfunktion, deshalb ist ein einheitliches Erscheinungsbild im Landkreis wichtig. 
Im Landkreis wird der FGSV-Standard bereits überwiegend angewandt (Abbildung 
9).  

Da der Radtourismus für den Saale-Holzland-Kreis einen hohen Stellenwert besitzt, 
ist eine einheitliche Wegweisungsgestaltung und ein einheitliches Erscheinungsbild 
zur Förderung des Radtourismus unabdingbar. 

 

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

Ein gutes Marketing und ständige Öffentlichkeitsarbeit sind die tragenden Säulen 
für den Bekanntheitsgrad zur Nutzung des Radnetzes im Saale-Holzland-Kreis. Mit 
dem Radroutenplaner Thüringen und dem Radverkehrskonzept des Saale-Holz-
land-Kreises sind die Informations- und Datengrundlagen für Marketing und Öf-
fentlichkeitsarbeit gegeben. 

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit leben von Aktualität, Wiederholung, nutzer-
spezifischer Information und Attraktivität. In Zukunft werden Informationsange-
bote zur vorhandenen Infrastruktur und Routenplanung immer wichtiger. Neben 
der Information zu vorhandener Wegeinfrastruktur spielen auch Service-

Abbildung 9: Beispiel für eine richtlinienkonforme Wegweisung am Thüringer Mühlenradweg (links) und 

für veraltete Wegweisung bei Tautenhain (rechts). Quelle: eigene Fotos 
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Einrichtungen wie beispielsweise Ladeinfrastruktur, Reparaturmöglichkeiten und 
sichere Abstellanlagen eine wichtige Rolle. 

3.7 Schulbefragung 

Um die Anforderungen der Schulen bei der Erstellung des Radverkehrskonzeptes 
besser berücksichtigen zu können, wurde eine Befragung der Schulen im Saale-
Holzland-Kreis hinsichtlich radverkehrsrelevanter Themen durchgeführt. Mit Hilfe 
eines Fragebogens wurde nach dem Anteil der Schülerinnen und Schüler, die das 
Rad auf dem Schulweg benutzen, eventuellen Verboten der Fahrradnutzung, An-
zahl und Qualität der Fahrradabstellanlagen, der Qualität der Wege zur Schule und 
nach regelmäßigen Aktivitäten der Schule mit Fahrradbezug gefragt.  

Der Fragebogen wurde im September 2022 an alle 40 Schulen im Landkreis ver-
sendet. Insgesamt wurden 30 hinreichend ausgefüllte Fragebögen zurückgegeben, 
was einem Rücklauf von 75 %6 entspricht.  

Der Anteil der Radnutzung wird von den Schulen im Mittel auf 10 % geschätzt. Ge-
nerell wird das Fahrrad an weiterführenden Schulen stärker genutzt als an Grund-
schulen. Die stärkste Radnutzung ist bei Regelschulen in den Klassenstufen 7 bis 
10 zu verzeichnen (vgl. Abbildung 10), auch an Gymnasien nutzen in den genannten 
Klassenstufen ca. 13 % der Schülerinnen und Schüler das Fahrrad für den Schul-
weg. Dabei muss aber auf den geringen Stichprobenumfang hingewiesen werden 

(3 Gymnasien bzw. 5 Regelschulen haben den Fragebogen ausgefüllt). Wesentliche 
Einflussfaktoren sind die Topographie sowie die Entfernung zwischen Wohnort und 
Schule. Die maximale Entfernung, die von Schülerinnen und Schülern mit dem 
Fahrrad auf dem Weg zur Schule zurückgelegt wird, hängt vor allem von der Klas-
senstufe ab. Für die Klassenstufen 1 bis 4 werden durchschnittlich 3 km, in der 
Stufe 5 und 6 4 km und in Klassen 7 bis 10 8 km angegeben.  

                                                        

6 Nach Schultyp: Grundschulen 77 %, Regelschulen 63 %, Gemeinschaftsschulen 100 %, Gymnasien 60 %, Förderschulen 100 

%, Berufsschulen 100 % 

Abbildung 10: Von den Schulen geschätzter Anteil der Schülerinnen und Schüler, die das Fahrrad im 

Sommerhalbjahr auf dem Schulweg nutzen (Quelle: Schulbefragung) 
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Ein Verbot oder eine Verbotsempfehlung, das Fahrrad auf dem Schulweg zu benut-
zen, gibt es an drei Grundschulen, an einer weiteren soll das Fahrrad erst nach der 
Prüfung in der 4. Klasse für den Schulweg genutzt werden. An der befragten För-
derschule darf das Fahrrad nur mit Erlaubnis der Eltern genutzt werden.  

Während 14 Schulen (47 %) Anzahl und Qualität der Abstellplätze als ausreichend 
empfinden, sehen 16 Schulen Mängel (vgl. Abbildung 11). Dies betrifft insbesondere 
die Anzahl der Radabstellplätze, denn bei fast allen Schularten übersteigt die An-
zahl der Radnutzenden die Anzahl der vorhandenen Radständer. Außerdem wurde 
der Zustand der Radabstellplätze sowie in einem Fall die fehlende Überdachung als 
Mangel genannt. Über alle Schularten sind nur rund 5 % der Abstellplätze über-
dacht. Beim größten Teil (etwa 94 %) aller Fahrradständer handelt es sich um so-
genannte Felgenklemmer, die restlichen Abstellplätze sind Anlehnbügel (vgl. Ab-
bildung 12). 

 

 

Abbildung 12: Ausführung der Radabstellplätze bezüglich Typ und Witterungsschutz (Quelle: Schulbefragung) 

Abbildung 11: Mängel an Radabstellplätzen bezüglich Anzahl oder Qualität (Quelle: Schulbefragung) 
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Bezüglich der Sicherheit und des Komforts der Wege zur Schule zeigen sich ledig-
lich 12 % der Schulen als „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“. Insgesamt ist die Zu-
friedenheit mit der Sicherheit für radfahrende Schülerinnen und Schüler an den 
befragten Schulen sehr unterschiedlich (vgl. Abbildung 13).  

Am häufigsten wurden die Auswahlmöglichkeiten „teils zufrieden/teils unzufrie-
den“ sowie „unzufrieden“ markiert. Fünf der befragten Schulen sind sogar „sehr 
unzufrieden“ mit der Sicherheit der Wege zur Schule. Als Verbesserungsvor-
schläge werden vor allem allgemein mehr Radwege und konkrete Streckenverbes-
serungen benannt, gefolgt von besseren Oberflächen der Radwege. Jeweils einmal 
wurden die Beleuchtung und Beschilderung der Radwege, Querungshilfen und eine 
verbesserte Streckenführung vorgeschlagen.  

Bei den Aktivitäten der Schulen zum Radfahren spielt vor allem die Fahrradausbil-
dung mit anschließender Prüfung (ganz überwiegend an Grundschulen) eine Rolle. 
An einer Grundschule finden außerdem Projekttage oder –wochen zum Thema Rad-
fahren statt.  Vereinzelt gibt es an Grundschulen auch andere Aktivitäten wie z. B. 
eine Radtour zum Sportfest, Fahrsicherheitstraining mit der Verkehrswacht oder 
einen Fahrradparcours. 

3.8 Unfalldatenanalyse 

Die Analyse von Unfalldaten ist ein effektives Instrument zur Ergründung von Un-
fallursachen und -folgen sowie zur Entwicklung von präventiven Maßnahmen und 
Sicherheitsverbesserungen im Verkehrswesen, indem sie Muster und Trends auf-
deckt, Risikofaktoren aufspürt und gezielte Schritte zur Unfallreduzierung ermög-
licht.  

Zur Auswertung von Sicherheitsdefiziten wurden die Unfalldaten der Jahre 2020 
bis 2022 des Unfallatlas Deutschland (offene Geodaten der statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder) ausgewertet. Die Daten des Unfallatlas beziehen sich nur 
auf Unfälle mit Personenschaden. Unfälle mit Sachschaden sind nicht enthalten. 

Abbildung 13: Zufriedenheit mit der Sicherheit der Wege für radfahrende Schüler:innen (Quelle: Schul-

befragung) 
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Das Unfallgeschehen mit Fahrradbeteiligung in dem Saale-Holzland-Kreis insge-
samt zeigt von 2020 bis 2022 einen schwankenden Trend (vgl. Tabelle 3). Im Jahr 
2020 wurde ein Anstieg der Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern von der Polizei 
registriert, während dieser Wert im Jahr 2022 auf 31 Unfälle gesunken ist. Dies 
entspricht einem Rückgang von etwa 39 %. 

 

Tabelle 3: Entwicklung des Unfallaufkommens im Saale-Holzland-Kreis von 2019 bis 2022 (Quelle: Unfallatlas) 

 absolutes Unfallaufkommen mit 

Fahrradbeteiligung 
 

relatives Unfallge-

schehen je 10.000 EW 
 

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Saale-Holz-

land-Kreis 
51 26 31 6,2 3,2 3,7 

 

Zur Bewertung des Unfallaufkommens werden die Unfallzahlen auf die Bevölke-
rungszahl (10.000 Einwohner (EW)) normiert. Es zeigt sich, dass sich in dem Saale-
Holzland-Kreis im bundesweiten Vergleich wenige Unfälle im Jahr 2022 ereigne-
ten, nämlich 3,7 Unfällen je 10.000 EW. 

Im Zeitraum 2020 bis 2022 gab es keine Todesopfer oder Schwerverletzten bei 
Unfällen mit Fahrradbeteiligung. 

Die Auswertung der gemeldeten Unfälle hinsichtlich der auslösenden Konfliktsitu-
ation zeigt, dass es sich bei den meisten Unfällen im Saale-Holzland-Kreis um Ein-
biegen/ Kreuzen-Unfälle (im Durchschnitt ca. 35 % aller Unfälle) und sonstige Un-
fälle handelte (ca. 22 % aller Unfällen). Bei sonstigen Unfällen handelt es sich um 
Unfälle, die sich nicht den anderen Typen zuordnen lassen, beispielsweise Wenden, 
Rückwärtsfahren, Hindernis oder Tier auf der Fahrbahn. 
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4 Konzept Radverkehrsnetz mit 
Maßnahmen 

4.1 Methodisches 

Die Planung bzw. Überarbeitung der Netze im Saale-Holzland-Kreis erfolgte aus 
methodischen Gründen zunächst getrennt nach Alltags- und touristischem Radver-
kehr, um den unterschiedlichen Zielgruppen möglichst gut zu entsprechen.  

Für den Alltagsradverkehr, bei dem das Fahrrad als Verkehrsmittel genutzt wird, 
ist eine möglichst direkte Verbindung zwischen Startpunkt und Ziel erforderlich. 
Dem Ansatz der Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN 2008 /1/) folgend, 
wurden methodisch zunächst die Zentralen Orte und Schwerpunkte des Quell- und 
Zielverkehrs durch Zielpunkte repräsentiert, welche anschließend durch Luftlinien 
verbunden wurden (vgl. Abbildung 14).  

Durch die jeweilige Funktion der zentralen Orte ergeben sich unterschiedliche 
Netzhierarchien. Die Verbindung der Mittelzentren untereinander und zu Oberzen-
tren bilden die Netzkategorie II nach RIN /1/. Die Verbindungen der Grundzentren 
untereinander und zu Mittelzentren bilden die Netzkategorie III. Die Netzkategorie 

Abbildung 14: Luftlinienverbindung der zentralen Orte und Ortschaften (dunkelgrün: 

RIN AR II; hellgrün: RIN AR III; hellgrün gestrichelt: RIN AR IV) 
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IV umfasst die Verbindung der Ortschaften (ab 200 EW) untereinander und zu 
Grundzentren. 

Diese Luftlinien wurden auf konkrete Straßen und Wege umgelegt (vgl. Abbildung 
15). Gab es dabei zwischen Ausgangs- und Zielpunkten mehrere Möglichkeiten, so 
wurden diese anhand der aktuellen Bedingungen, zukünftig möglicher Verbesse-
rungen, der Entfernung, der Lage in Bezug auf öffentliche Straßen (soziale Kon-
trolle) und der Steigungsverhältnisse untereinander abgewogen und eine mög-
lichst optimale Strecke gewählt. Die Umlegung der Luftlinien ergab einen 
Rohentwurf des Netzes (Entwurfsnetz). Basierend auf der Verbindungsfunktion 
der umgelegten Luftlinien leiten sich die Netzkategorien überregionale Hauptver-
bindung (RIN AR II), Hauptverbindungen (RIN AR III) und Basisverbindungen (RIN 
AR IV) ab. Da auch unter Berücksichtigung von Pedelecs die im Alltagsradverkehr 
zurücklegbaren Entfernungen (in der Regel Hin- und Rückfahrt) begrenzt sind, 
wurde ein Grenzwert von 20 km Luftlinie definiert. Wesentlich längere Verbindun-
gen haben für den Alltagsradverkehr keine Bedeutung und wurden nicht umgelegt. 

Anschließend wurde geprüft, ob weitere relevante Quell- und Zielpunkte (kleine 
Ortschaften, Arbeitsplatzschwerpunkte, Bahnhöfe, Schulen und Freizeiteinrichtun-
gen) sowie die von den Kommunen genannten wichtigen Verbindungen (Wunschli-
nien) bereits ausreichend in das Alltagsnetz eingebunden sind. Bei Bedarf wurde 
das Netz ergänzt. In einem weiteren Schritt gab es für die Kommunen, die Öffent-
lichkeit und weitere Akteure die Möglichkeit das Entwurfsnetz zu prüfen und 

Abbildung 15: Umlegung der Luftlinien auf das Straßen- und Wegenetz 
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Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge einzubringen. Nach einer fachlichen Prü-
fung und Abwägung fanden die Vorschläge Eingang in das Radverkehrsnetz. 

Für den touristischen Radverkehr ist das entscheidende Kriterium dagegen die 
Attraktivität des Weges, der durchfahrenen Landschaft und der tangierten Ziel-
punkte. Die Weiterentwicklung des bereits vorhandenen radtouristischen Netzes 
musste vor allem diese Punkte und mögliche Potentiale für das radtouristische 
Aufkommen berücksichtigen.  

Zwischen den Netzen für den Alltagsradverkehr und den Radtourismus sollte es 
aus Effizienzgründen möglichst große Synergien geben. Dies wurde erreicht, in-
dem bei der Planung des Alltagsnetzes geeignete vorhandene touristische Wege 
einbezogen wurden und bei der Überplanung des radtouristischen Netzes der Ent-
wurf des Alltagsnetzes berücksichtigt wurde. Nach Vorliegen beider Netze wurde 
eine Überlagerung und Prüfung auf mögliche Synergieeffekte durchgeführt. Ge-
trennte Führungen können dann sinnvoll sein, wenn der thematische Bezug der 
radtouristischen Verbindung einen Umweg erfordert (z.B. Führung am Ufer eines 
Flusses) oder die Alltagsverbindung über längere Abschnitte an einer vielbefahre-
nen Straße verläuft (auch wenn Radverkehrsanlagen vorhanden sind). Das Alltags-
netz sollte nicht auf einer touristischen Route geführt werden, wenn diese nicht 
asphaltiert werden kann bzw. einsam im Wald ohne soziale Kontrolle, winklig oder 
umwegig verläuft. Eine gebündelte Führung ist dagegen gut möglich, wenn die di-
rekte Ortsverbindung über ruhige Straßen und Wege außerhalb eines Waldes, die 
befestigt sind oder werden können, führt.  

 

Lesehilfe: In den folgenden Abschnitten sind Festlegungen mit dem Buchstaben F 
gekennzeichnet und für die bessere Übersichtlichkeit nummeriert. Die jeweils 
nachgestellten Erläuterungen sollen zum vertieften Verständnis für die Zusam-
menhänge und Hintergründe beitragen. 

4.2 Netz Alltagsradverkehr 

F 4.2.1  Grundlage der Maßnahmen zur Verbesserung des alltäglichen überörtlichen Rad-
verkehrs ist das in Anlage 1 als Übersicht und in Anlage 3 detailliert dargestellte 
Netz für den Alltagsradverkehr. Die allgemeine Nutzung der Straßen und Wege 
durch den Radverkehr bleibt davon unberührt. 

Erläuterung:  Das dargestellte Zielnetz für den überörtlichen Alltagsradverkehr ist in einem mehrstufigen Planungs-

prozess entstanden. Es bezieht sich nicht auf die Führung des innerörtlichen Binnenverkehrs, der den 

jeweiligen Kommunen obliegt. Die Fortführung innerorts ist der Vollständigkeit halber enthalten und 

stellt die kürzeste Verbindung dar oder wurde von der Kommune zugearbeitet. 

 Aus der Hierarchie der miteinander verbundenen Zentren leitet sich auch die Netzhierarchie nach den 

RIN /1/ ab. Die höchste Stufe nach RIN (AR/IR II) bilden, angelehnt an das System der Zentralen Orte, 

die übergeordneten Hauptverbindungen zwischen Mittelzentren bzw. zu den Oberzentren Jena und 

Gera. Verbindungen zwischen Grundzentren oder von diesen zu Mittelzentren ergeben das Hauptnetz 

im Landkreis (RIN AR/IR III). Die Basisverbindungen des Alltagsnetzes zu allen Ortschaften ergänzen 

und verdichten dieses Hauptnetz (RIN AR/IR IV). Darüber hinaus wurden weitere Zielpunkte, wie in Ab-

schnitt 4.1 beschrieben, über Ergänzungsverbindungen (RIN AR/IR IV) eingebunden.  

Das Zielnetz hat die Funktion, Prioritätensetzungen bei Maßnahmen für die Radverkehrsinfrastruktur 

zu ermöglichen und eine besondere Beachtung der Belange des Radverkehrs bei Maßnahmen und Ver-

änderungen an den betroffenen Strecken und Knotenpunkten durchzusetzen. Es spielt damit für den 
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wirtschaftlichen Einsatz der Finanzmittel eine wichtige Rolle.   

Über das dargestellte Netz hinaus müssen alle Siedlungsgrundstücke und Einrichtungen mit dem Fahr-

rad erreichbar sein. Dies ist bei Maßnahmen an Straßen und Wegen zu berücksichtigen.   

Das dargestellte überörtliche Netz der Stufe AR/IR II hat eine Länge von ca. 80 km, das der Stufe III von 

etwa 191 km und das der Stufe IV von etwa 600 km (vgl. Anlage 1). 

F 4.2.2 Bei allen baulichen und organisatorischen Maßnahmen von Straßenbaulastträgern 
und weiteren Akteuren ist zu überprüfen, ob das dargestellte Radverkehrsnetz da-
von direkt oder indirekt betroffen ist, um dessen bestehende Qualitäten nicht zu 
beeinträchtigen bzw. bestehende Mängel soweit möglich mit zu beheben. Dies be-
trifft z. B. allgemeine Verkehrsbaumaßnahmen, Oberflächenverbesserungen, Tief-
bauarbeiten und die Ausstattung des Straßenraumes. 

Erläuterung:  Erfahrungsgemäß kann ein gewisser Teil von Verbesserungen für den überörtlichen Radverkehr im 

Zuge anderer, sowieso anstehender Maßnahmen mit erreicht werden, wenn dies von vornherein be-

rücksichtigt wird. Daher kommt der guten planerischen Vorbereitung und Abstimmung dieser "Sowieso-

Maßnahmen" im Sinne eines effektiven Mitteleinsatzes eine große Bedeutung zu. 

F 4.2.3 Derzeit wird vom Freistaat Thüringen das „Alltagsnetz Thüringen“ entwickelt. Um 
eine konsistente Netzplanung zwischen Landes- und Kreisebene zu gewährleisten, 
wirkt der Landkreis auf enge Abstimmungen vor der Verabschiedung des finalen 
Netzes hin. 

Der vorliegende Netzentwurf berücksichtigt den Entwurfsstand der Planungen des Alltagsnetzes Thü-

ringen und stellt überwiegend eine Netzverdichtung dar. Das Landesnetz betrachtet Verbindungen der 

Funktionsstufen RIN AR/IR II und III. Im Beteiligungsverfahren wurden von den Kommunen und dem 

Saale-Holzland-Kreis zahlreiche Änderungs- und Ergänzungsvorschläge eingebracht, da zum Zeitpunkt 

der Erstellung des kreislichen Konzepts noch kein finaler Entwurf des Alltagsnetzes Thüringen vorliegt, 

besteht weiterer Abstimmungsbedarf zwischen Landkreis und Freistaat. Es ist sicherzustellen, dass die 

Verläufe des Landesnetzes sich auch im kreislichen Netz wiederfinden, gegebenenfalls ist auf eine An-

passung des Landesnetzes hinzuwirken. 

4.3 Radtouristisches Netz 

F 4.3.1  Im Saale-Holzland-Kreis soll das in Anlage 2 in der Übersicht und in Anlage 3 de-
taillierter dargestellte radtouristische Zielnetz realisiert und unterhalten werden. 
Es besteht aus Radfernwegen, Radhauptrouten und sonstigen lokalen touristi-
schen Routen. Auf diesem Netz können einzelne Routen themenbezogen oder für 
die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen vermarktet werden. 

Erläuterung:  Statt einzelner Routen steht beim Angebot das Netz im Vordergrund, weil es die Möglichkeit der Neu-

kombination der Streckenabschnitte entweder durch die Nutzer:innen selbst oder durch das Marketing 

bietet.  

Der Vorschlag für das Zielnetz des Radtourismus im Saale-Holzland-Kreis orientiert sich weitgehend 

am bereits vorhandenen Netz, welches punktuell verbessert und z.T. neu verknüpft wird. Mit dem Be-

griff Zielnetz wird verdeutlicht, dass dieses Netz gegenwärtig noch nicht an allen Stellen nutzbar ist, 

sondern noch entsprechender Ausbau- und Verbesserungsmaßnahmen bedarf, die im Radverkehrskon-

zept für den Saale-Holzland-Kreis konkret benannt werden. 

F 4.3.2  Für die Weiterentwicklung der überregionalen und regionalen Radrouten im Saale-
Holzland-Kreis sollen die in Tabelle 4 dargestellten Änderungen geprüft und die 
Realisierung mit allen relevanten Akteuren abgestimmt werden.  
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Tabelle 4: Empfehlungen zur Änderung touristischer Radrouten auf dem Gebiet des Saale-Holzland-Kreises 

lfd. 

Nr. 
Vorschlag 

betroffene 

Routen  
Begründung 

1 

Änderung des Saalerad-

weg zwischen Camburg 

und Stöben 

Saalerad-

weg 

Rechtsseitiger Verlauf über Tümpling vermei-

det Mischverkehr auf L 1061. 

2 

Änderung des Saalerad-

weg zwischen Oelknitz und 

Schöps 

Saalerad-

weg 

Nutzung der ehemaligen Umleitungsstrecke im 

Zuge des B 88-Ausbaus, ermöglicht Routenfüh-

rung abseits der K 166. 

3 

Änderung des Saalerad-

weg zwischen Kahla und 

Großpürschütz 

Saalerad-

weg 

Geplante linksseitige Führung erleichtert Zu-

gang zur Altstadt Kahla und vermeidet den 

durch Steinschlag gefährdeten rechtsseitigen 

Verlauf. 

4 
Änderung der Route durch 

den Reinstädter Grund 

Lokale 

Route 

Die derzeitige Führung verläuft auf der K 208 

ohne separaten Radweg. Geplanter Aus- und 

Neubau von Wegen entlang des Reinstädter 

Bachs erhöht die Attraktivität und Sicherheit 

des Radverkehrs entlang der Route. 

 

Erläuterung:  Die benannten Änderungen und Ergänzungen an den touristischen Radrouten sind das Resultat des 

Planungsprozesses zur Optimierung des radtouristischen Netzes auf Kreisebene. Die Kurzbegründun-

gen für die einzelnen Maßnahmen sind in der Tabelle dargestellt.  

F 4.3.3  Für das radtouristische Zielnetz im Saale-Holzland-Kreis sollen die Qualitätsstan-
dards für Radfernwege und Radhauptrouten (B.2, RVK Thüringen 2.0 /4/) die 
Grundlage sein. Bei lokalen und sonstigen Routen und Strecken, die keine Radfern-
wege sind, sind Unterschreitungen des Standards möglich, wenn räumliche Gege-
benheiten keine sinnvolle andere Möglichkeit zulassen.  

Erläuterung:  Die im Radverkehrskonzept Thüringen 2.0 festgelegten Standards definieren eine bundesweit etab-

lierte Übersicht zu angestrebten Zielgrößen hinsichtlich der tolerierbaren Umwege, der sicheren und 

komfortablen Befahrbarkeit, der sicheren Überquerbarkeit von Straßen, des alltagstauglichen Belages, 

der konsistenten Wegweisung, der ausreichenden Breite von Radverkehrsanlagen, der touristischen 

Infrastruktur und der attraktiven Routenführung. Auch für regionale und sonstige Routen sollten solche 

Standards mit der nötigen Flexibilität als Orientierung genutzt werden. 

 Landschaftlich reizvolle Routen führen häufig durch sensible Landschafts- und Naturräume. Um beim 

Aus- oder Neubau von Radwegen Konflikte zu vermeiden und das Genehmigungsverfahren zu beschleu-

nigen ist bei der Planung das Merkblatt „Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege bei 

der Planung touristischer Radwege und der Genehmigung ihres Neu- oder Ausbaus“ /28/ zu beachten. 

F 4.3.4  Für die Weiterentwicklung des radtouristischen Netzes im Saale-Holzland-Kreis 
sind die in der Tabelle 5 genannten Ideen und Vorschläge für Netzergänzungen zu 
prüfen, und ggf. mit den weiteren betroffenen Gebietskörperschaften abzustim-
men. 
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Tabelle 5: Weiterentwicklung des touristischen Netzes des Saale-Holzland-Kreises mit konkreten Routen und weiteren 

Ideen für eine längerfristige Umsetzung 

lfd. Nr. Vorgeschlagene Route Verlauf  Erläuterung 
Länge 

[km] 

1 

Verbindung Zeitzgrund 

(Schleifreisen) – Müh-

lenradweg (Bürgel) 

Schleifreisen – Bobeck – 

Albersdorf – Ilmdorf – 

Thalbürgel 

Netzverdichtung: Stellt eine 

Querverbindung des überwie-

gend in Ost-West-Richtung ver-

laufenden touristischen Netzes 

dar. Knüpft an das Ende des Kir-

chenradwegs an. 

9 km 

 

 

2 

Verbindung Mühlenrad-

weg (Hainspitz) – Erneu-

erbare Energien Route 

Aubitz – Petersberg - 

Stünzmühle 

Netzverdichtung: Stellt eine 

Querverbindung des überwie-

gend in Ost-West-Richtung ver-

laufenden touristischen Netzes 

dar. 

4 km 

 

Erläuterung:  Bei den aufgeführten Anpassungsvorschlägen handelt es sich um Netzverdichtungen und nicht um ei-

genständige neue Themenrouten. Aus diesen Verknüpfungen können sich aber neue Routenvorschläge 

ergeben und neue Vermarktungsmöglichkeiten bieten.  

F 4.3.5  Die radtouristische Nutzung von stillgelegten Bahntrassen im Saale-Holzland-Kreis 
ist zu prüfen. Der Landkreis bemüht sich um die Freihaltung der Trassen für eine 
mögliche Erweiterung des Radverkehrsnetzes. 

Erläuterung:  Im Landkreis befinden sich einige ehemalige Bahntrassen in gutem Zustand. Das landkreisübergrei-

fende Netz der ehemaligen Bahntrassen stellt ein Potential (thematisch wie infrastrukturell) für neue 

touristische Routen dar. Mit dem Zuckerbahnradweg und dem Mühlenradweg gibt es bereits erfolgrei-

che Beispiele im Landkreis. Darüber hinaus bietet insbesondere der Abschnitt Graitschen bis Golmsdorf 

der ehemaligen Bahntrasse Bürgel – Porstendorf Entwicklungspotential das vorrangig zu prüfen ist. 

4.4 Anforderungen an übergeordnete Netze 

F 4.4.1  Der Saale-Holzland-Kreis erwartet vom Freistaat Thüringen in seiner Zuständigkeit 
für die Bundes- und Landesstraßen eine zügige Abarbeitung der als notwendig er-
kannten Maßnahmen für Radverkehrsanlagen an Bundes- und Landesstraßen. Er 
wird weitere Bedarfe beim Freistaat Thüringen entsprechend vorliegendem Rad-
verkehrskonzept anmelden und für die Prioritätensetzung auf das vorliegende 
Netzkonzept hinweisen. 

Erläuterung:  Die Umsetzung der Radwegebedarfsvorhaben wird voraussichtlich viele Ressourcen binden und deren 

Geschwindigkeit ist von zahlreichen Faktoren (Personal, Genehmigungsprozess und Mitwirkung Be-

troffener) abhängig. Die des vorliegenden Radverkehrskonzeptes zugrundeliegenden Untersuchungen 

zeigen zusätzlichen Bedarf für Radwege an Bundes- und Landesstraßen (vgl. Anlage 4). Für einen funk-

tionierenden Radverkehr im Saale-Holzland-Kreis ist deren Realisierung im Verantwortungsbereich des 

Freistaats Thüringen sehr wichtig. Der Freistaat bezieht das Vorliegen einer beschlossenen Alltagsrad-

verkehrsnetzplanung bei der Bewertung der Bedarfe ein, was im Saale-Holzland-Kreis mit vorliegendem 

Konzept gegeben ist. 

F 4.4.2  Der Saale-Holzland-Kreis bringt für die Weiterentwicklung des touristischen Rad-
routennetzes im Freistaat Thüringen die in Tabelle 4 benannten Änderungen ein, 
soweit sie abschließend abgestimmt sind.  
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Erläuterung:  Der Freistaat Thüringen unterstützt die Kommunen bei der Entwicklung des Radroutennetz Thüringen 

durch Koordinierung und Förderung. Darüber hinaus gibt es eine landesweite Vermarktung der Rad-

fernwege und Radhauptrouten (vgl. RVK Thüringen 2.0 /4/). Daher ist die Übermittlung von Routenver-

änderung zur Wahrung der Widerspruchsfreiheit von großer Bedeutung.  

4.5 Ausbaustandards 

F 4.5.1  Die Qualität und Gestaltung des Netzes ist langfristig auf der Grundlage der in der 
Tabelle 2 der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 2010 (ERA /2/) enthaltenen 
Werte und Zusammenhänge zu entwickeln. 

Erläuterung:  Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen der FGSV (ERA) stellen den aktuellen Stand der Technik dar. 

Die Verwaltungsvorschriften zu § 2 Absatz 4 Satz 2 der Straßenverkehrsordnung weisen ausdrücklich 

auf die ERA hin. Die geforderten Qualitätsmerkmale beziehen sich auf langfristig zu erreichende Ziel-

größen. Die wesentlichsten Zielgrößen in Bezug auf überörtliche Netze sind:  

- angestrebte Fahrgeschwindigkeiten inklusive der Zeitverluste an Knotenpunkten: 20 bis 30 km/h    

- maximale Zeitverluste durch Anhalten und Warten je km: 15 bis 35 s (abhängig von Netzkategorie)    

- Anbindung von 90 % der Einwohner im 200-m-Bereich der Hauptrouten als Kriterium für die Netz-

dichte  

- Umwegfaktoren max. 1,2 gegenüber der kürzestmöglichen Verbindung, max. 1,1 gegenüber parallelen 

Hauptstraßen und keine zusätzlichen Steigungen  

- Einhaltung grundlegender Entwurfsanforderungen zu Verkehrssicherheit und Verkehrsqualität nach 

ERA    

- Winterdienst bei AR-II-Verbindungen  

- Gewährleistung sozialer Sicherheit durch Übersichtlichkeit, Einsehbarkeit und der Bevorzugung von 

Streckenführung entlang belebterer Umgebung 

 Wie in Abschnitt 1.2 ausgeführt ist im nächsten Jahr mit der Fortschreibung der ERA zu rechnen in der 

mit einer Änderung der Anforderungen an Radverkehrsanlagen zu rechnen ist. Daher kann sich zum 

Zeitpunkt der Umsetzung der geplanten Maßnahmen ein Anpassungsbedarf an den Ausbaustandards 

ergeben. 

F 4.5.2  Um eine einheitliche Qualität der Radverkehrsanlagen sicherzustellen, sind bei der 
Umsetzung der in Abschnitt 4.6 aufgeführten Maßnahmen die folgenden Stan-
dards anzuwenden. Folgende Radverkehrsanlagen kommen in der Regel zum Ein-
satz: 
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➢ Straßenbegleitender Radweg 

Führungs-

form 
 Zielstandard Mindeststandard Anwendungsbereich 

vom Gehweg 

getrennter 

Radweg 

Einrichtungs-

verkehr 
min. 2,0 m min. 1,5 m Innerorts u. außerorts 

Zweirichtungs-

verkehr 
min. 2,5 m min. 2,0 m 

Innerorts (nur im Aus-

nahmefall) u. außer-

orts 

Gemeinsamer 

Geh- und Rad-

weg 

Einrichtungs-

verkehr 
min. 2,5 m min. 2,0 m 

Innerorts (nur im Aus-

nahmefall) u. außer-

orts 

Zweirichtungs-

verkehr 
min. 2,5 m min. 2,0 m 

Innerorts (nur im Aus-

nahmefall) u. außer-

orts 

➢ Selbstständiger Radweg und Fahrradstraße 

Führungsform  Zielstandard Mindeststandard Anwendungsbereich 

vom Gehweg 

getrennter 

Radweg 

Zweirichtungs-

verkehr 
min. 2,5 m min. 2,0 m Innerorts u. außerorts 

Gemeinsamer 

Geh- und Rad-

weg 

Zweirichtungs-

verkehr 
min. 2,5 m min. 2,0 m Innerorts u. außerorts 

Fahrradstraße  
min. 3,5 m 

(Fahrgasse) 
- Innerorts u. außerorts 

➢ Weitere Führungsformen außerorts: 
▪ Wirtschafts- und Forstwege mit einer Zielstandardbreite von min. 3,0 

m, bei intensiver Nutzung von 3,5 m 
 

➢ Weitere Führungsformen im innerörtlichen Bereich 
▪ Radfahrstreifen, 
▪ Schutzstreifen, 
▪ Fahrradzone, 
▪ Tempo-30-Zone und 
▪ geöffnete Einbahnstraßen 

Erläuterung:  Die hier als Zielstandard bezeichneten Vorgaben sind bei Neubau oder Grunderneuerung von Radver-

kehrsanlagen anzuwenden. Dabei handelt es sich um das angestrebte Mindestmaß, für jeden Einzelfall 

ist zu prüfen, ob der Zielstandard dem erwarteten Radverkehrsaufkommen gerecht wird oder ein hö-

heres Breitenmaß erforderlich ist. 

 Für die Bestandsinfrastruktur kann übergangsweise der Mindeststandard angewendet werden. Länger-

fristig sollen vorhandene Radverkehrsanlagen mit Mindeststandard entsprechend dem Zielstandard 

ausgebaut werden. Die Planungen sind an den zum Umsetzungszeitpunkt aktuellen Stand der Technik 

auszurichten. Des Weiteren sind für die Oberflächengestaltung und Markierung die Qualitätsstandards 

der ERA 2010 /2/ anzuwenden.  
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F 4.5.3  Der Einsatzbereich von Radverkehrsanlagen (RVA) am Straßen- und Wegenetz im 
Saale-Holzland-Kreis orientiert sich an den ERA 2010 /2/. Eine Radverkehrsanlage 
ist erforderlich, sofern folgende Kriterien zutreffen: 

➢ außerorts: 
▪ an Bundes-, Landes-, Kreis-, Gemeinde- und sonstigen öffentlichen 

Straßen 
a) bis einschließlich 70 km/h zulässige Höchstgeschwindigkeit 

und einer Verkehrsbelastung (DTV) ab 4.000 Kfz/Tag; ab ei-

ner Verkehrsbelastung von 2.500 Kfz/Tag ist die Erfordernis 

einer RVA zu prüfen 

b) bis einschließlich 100 km/h zulässige Höchstgeschwindigkeit 

und einem DTV ab 2.500 Kfz/Tag; ab einer Verkehrsbelas-

tung von 1.000 Kfz/Tag ist die Erfordernis einer RVA zu prü-

fen 

▪ ergänzende Prüfkriterien 

a) Bedeutung als Schulweg 

b) Begründete Gefährdungslage durch Kommune, Öffentlichkeit 

oder weitere Akteure  

➢ innerorts: 

▪ an Bundes-, Landes-, Kreis-, Gemeinde und sonstigen öffentlichen 
Straßen 

a) ab einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von mehr als 30 

km/h und einem DTV von mind. 5.000 Kfz/Tag; ab einer Ver-

kehrsbelastung von 3.000 Kfz/Tag ist die Erfordernis einer 

RVA zu prüfen  

▪ ergänzende Prüfkriterien 

a) Bedeutung als Schulweg 

b) Begründete Gefährdungslage durch Kommune, Öffentlichkeit 

oder weitere Akteure  

Erläuterung:  Das Erfordernis einer Radverkehrsanlage hängt im Wesentlichen von der Lage (innerorts, außerorts), 

der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und der Verkehrsbelastung (DTV) ab. Jedoch können dabei auch 

weitere Faktoren wie geringe Fahrbahnbreiten, hoher Schwerverkehrsanteil, Steigungen, hohes Rad-

verkehrsaufkommen, Unübersichtlichkeit, hohes Aufkommen vulnerabler Personengruppen (bspw. 

Schulkinder) und Unfallhäufungen relevant sein. Speziell im außerörtlichen Radverkehr an Landstraßen 

sind die Grenzwerte der Verkehrsbelastung als Anhaltswerte zu verstehen. Bei Auftreten der obenge-

nannten Faktoren sollten ggf. auch niedrigere Grenzwerte in Betracht gezogen werden. (vgl. ERA 2010, 

S.67 /2/) 

 An Straßen, an denen eine Radverkehrsanlage (RVA) erforderlich ist, deren Realisierung aber nicht ab-

sehbar ist, kann eine Geschwindigkeitsreduktion auf 70 km/h als kurzfristige Maßnahme vorgeschlagen 

werden. Die in Frage kommenden Abschnitte müssen vom Landkreis oder den Baulastträgern benannt 

werden. 
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F 4.5.4  Die Weiterentwicklung von Einsatzmöglichkeiten verschiedener, bisher nicht übli-
chen Führungsformen sind zu verfolgen und gegebenenfalls an geeigneten Ab-
schnitten mit Verkehrsversuchen zu erproben. 

 Das bisher zulässige Instrumentarium zur sicheren Führung des Radverkehrs stößt in vielen Fällen an 

seine Grenzen. Daher gibt es in verschiedenen Regionen Ansätze den Einsatz weiterer Führungsformen 

zu erproben und weiterzuentwickeln.  

 Beispielsweise ist es auf Grund zu geringer Querschnittsbreiten häufig nicht möglich, dem Wunsch vie-

ler Radfahrender nach separater Radverkehrsinfrastruktur nachzukommen. Hier bietet sich das Auf-

bringen einer Piktogrammspur bzw. Piktogrammkette auf der Fahrbahn an. Sie verdeutlichen das Recht 

Radfahrender, auf der Fahrbahn zu fahren und weisen darauf hin, dass mit Radfahrenden auf der Fahr-

bahn zu rechnen ist. Piktogrammspuren sind bisher nicht in der StVO aufgeführt. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass der Gesetzgeber den Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen (FGSV) folgen wird, welche Piktogrammspuren zukünftig als festen Bestandteil des In-

strumentariums der Radverkehrsplanung sieht. Aktuell lässt sich bei der Umsetzung ein Ermessens-

spielraum nutzen, da Fahrradpiktogramme als Einzelmarkierungen nicht explizit anordnungspflichtig 

sind. 

 Fahrradschutzstreifen sind eine vergleichsweise einfach und günstig umsetzbare Möglichkeit, den Rad-

verkehr sichtbarer zu machen. Bisher dürfen Schutzstreifen außerorts nicht angeordnet werden. Um 

die Auswirkungen auf die Sicherheit und Attraktivität im Radverkehr zu ermitteln, wurde 2017 ein bun-

desweiter Modellversuch durchgeführt /23/. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass Schutz-

streifen auch außerorts unter gewissen Rahmenbedingungen empfohlen werden können. Die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit darf höchstens 70 km/h betragen und die Straßen sollten schwächer belastet 

sein. Ein Erlass7 von Januar 2023 des baden-württembergischen Verkehrsministeriums erlaubt die An-

ordnung von Schutzstreifen außerorts unter bestimmten Voraussetzungen8. Schutzstreifen bieten die 

Möglichkeit einer schnellen Schließung wichtiger Lücken im Radnetz, können aber keine aus Sicher-

heitsgründen notwendige bauliche getrennte Radverkehrsführung ersetzen. 

4.6 Maßnahmen am Netz und Prioritäten 

F 4.6.1  Zur Verbesserung der Sicherheit an den konzipierten Netzen und der generellen 
Bedingungen für den überörtlichen Radverkehr sind die in Anlage 3 dargestellten 
und in Anlage 4 einzeln beschriebenen Mängel nach Möglichkeit zu beheben und 
Maßnahmen zu prüfen, soweit diese in die Zuständigkeit des Landkreises Saale-
Holzland-Kreis fallen. Andere Baulastträger erhalten mit vorliegendem Radver-
kehrskonzept eine Grundlage, um im Sinne eines durchgehenden Netzes für ihren 
Bereich ebenfalls eine Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen zu forcieren. 

Erläuterung:  Die Darstellung der Maßnahmen in den Anlagen erfolgt zunächst baulastträgerunabhängig. Die den 

Saale-Holzland-Kreis betreffenden Maßnahmen beziehen sich vorrangig auf solche an Kreisstraßen. 

Dazu gehören insbesondere der Bau von straßenbegleitenden Radwegen sowie die Instandsetzung der 

Fahrbahnoberfläche.   

Bei den Maßnahmen handelt es sich um folgende Gruppen:  

                                                        

7 https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/1_Radverkehr_in_BW/c_Projekte_Infrastruktur/Mo-

dellprojekt_Schutzstreifen/Erlass_fuer_die_Anordnung_von_Fahrradschutzstreifen_ausserorts.pdf (abgerufen am 

28.09.2023) 

8 https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/1_Radverkehr_in_BW/c_Projekte_Infrastruktur/Mo-

dellprojekt_Schutzstreifen/Anlage_1_-_Pruefkriterien_fuer_die_Anordnung_von_Fahrradschutzstreifen_ausserorts.pdf (abge-

rufen am 28.09.2023) 

https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/1_Radverkehr_in_BW/c_Projekte_Infrastruktur/Modellprojekt_Schutzstreifen/Erlass_fuer_die_Anordnung_von_Fahrradschutzstreifen_ausserorts.pdf
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/1_Radverkehr_in_BW/c_Projekte_Infrastruktur/Modellprojekt_Schutzstreifen/Erlass_fuer_die_Anordnung_von_Fahrradschutzstreifen_ausserorts.pdf
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/1_Radverkehr_in_BW/c_Projekte_Infrastruktur/Modellprojekt_Schutzstreifen/Anlage_1_-_Pruefkriterien_fuer_die_Anordnung_von_Fahrradschutzstreifen_ausserorts.pdf
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/1_Radverkehr_in_BW/c_Projekte_Infrastruktur/Modellprojekt_Schutzstreifen/Anlage_1_-_Pruefkriterien_fuer_die_Anordnung_von_Fahrradschutzstreifen_ausserorts.pdf
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▪ Bau einer Radverkehrsanlage 

— Bau eines neuen Radweges: Im Rahmen der Planung des Radwegekonzepts wurde fest-

gestellt, dass der Bedarf eines straßenbegleitenden Radwegs besteht oder der Bau eines 

eigenständigen Radwegs notwendig ist. 

— Planung/Bau eines neuen Radweges: Ein straßenbegleitender Radweg befindet sich be-

reits in Planung oder im Bau. 

— Bau eines Radwegs prüfen: Die Notwendigkeit einer Radverkehrsanlage konnte nicht er-

mittelt werden (i.d.R. aufgrund fehlender Daten zur Kfz-Belastung). In diesen Netzab-

schnitten empfiehlt sich eine genauere Prüfung (Straßenverkehrszählung, Abstimmung 

mit Akteuren vor Ort, …) 

— Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern: Maßnahmen auf innerörtlichen Netz-

verbindungen sind Teil einer komplexen Abwägung des innerörtlichen Planungsprozes-

ses. Sie umfassen eine größere Anzahl an möglichen Führungsformen des Radverkehrs 

(als Mischverkehr auf der Fahrbahn, Schutzstreifen, Radfahrstreifen, baulich angelegte 

Radwege, gemeinsamer Geh- und Radweg) und können erst in der konkreten Umset-

zungsplanung festgelegt werden. 

— Bau einer Querungshilfe: Zur sicheren Querung einer Straße mit hoher Verkehrsbelas-

tung ist eine Querungshilfe (z.B. Mittelinsel, Lichtsignalanlage) erforderlich. 

— Bau einer Brücke: Zur Vervollständigung einer Verbindung ist der Bau einer Brücke not-

wendig 

▪ Instandsetzung vorhandener Straßen und Wege 

— Rekonstruktion der Fahrbahnoberfläche: Die Fahrbahnoberfläche weist Mängel auf und 

muss instand gesetzt werden. 

— Rekonstruktion des Radweges: Vorhandener Radweg weist Mängel auf. 

— Instandsetzung Feld-, Wald- oder Wirtschaftsweg: Der Weg befindet sich in einem nicht 

für den Radverkehr geeigneten Zustand. Oberflächentyp oder Zustand müssen ausge-

bessert werden. 

▪ Maßnahmen anderen Typs 

— Verkehrsrechtliche Anpassungen: s. Erläuterung, z. B. Einbahnstraße in Gegenrichtung 

für Radverkehr freigeben 

— Sonstige Maßnahmen: sonstige bauliche Maßnahmen, s. Erläuterung 

 Flächeninanspruchnahmen für die Errichtung von Radverkehrsanlagen stellen ausgleichspflichtige Ein-

griffe in Natur und Landschaft dar. Bei der Vorbereitung und Umsetzung straßenbegleitender Radwege 

sollen forst- und landwirtschaftlich genutzte Flächen sparsam in Anspruch genommen werden. Dazu 

sind u. a. auch die Möglichkeiten der Nutzung örtlicher Gegebenheiten wie in Straßennähe verlaufende 

Waldwege oder noch vorhandene Wundstreifen entlang von Hauptstraßen zu prüfen. Das individuelle 

Sicherheitsgefühl künftiger Nutzergruppen ist dabei als wichtiger sozialer Aspekt in die Betrachtungen 

einzubeziehen. 

F 4.6.2 Bei allen Maßnahmen des Typs „Bau eines Radweges prüfen“ ist eine Straßenver-
kehrszählung an den betroffenen Abschnitten der klassifizierten Straßen durchzu-
führen.  

Erläuterung:  Im Saale-Holzland-Kreis liegen bisher keine umfassenden Daten zu Verkehrsmengen auf Kreisstraßen 

und nicht-klassifizierten Straßen vor. Eine Entscheidung über die Notwendigkeit einer Maßnahme des 

Typs „Bau eines Radweges prüfen“ soll der Landkreis als Baulastträger mit Hilfe von Verkehrszählun-

gen und weiterer relevanter Daten, z. B. Ergebnisse einer erneuten Befragung der Bevölkerung, treffen. 
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Insbesondere bei Straßen, die der Anbindungen von Gewerbegebieten oder als Zufahrten zu Autobah-

nen dienen, ist der Schwerlastverkehrsanteil bei der Abwägung zu berücksichtigen. Diese Daten sollten 

bevorzugt georeferenziert erfasst und vorgehalten werden. 

F 4.6.3 Bei allen Maßnahmen des Typs „Fahrbahnoberfläche instandsetzen“ sind geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen, um eine Zunahme des Kfz-Verkehrs auf diesen Stre-
ckenabschnitten zu verhindern.  

Erläuterung:  Eine Verbesserung der Fahrbahnoberfläche führt in der Praxis insbesondere bei Wirtschaftswegen häu-

fig zu einer Zunahme des Kfz-Verkehrs. Eine nicht vorgesehene Nutzung der Wege ist durch verkehrs-

rechtliche Anordnungen (z. B. Ausweisung als Fahrradstraße) und bei Bedarf durch bauliche Maßnah-

men (z. B. durch Sperrpfosten mit Warnmarkierung (Musterlösungen BW /24/)) auszuschließen. Auf 

Straßen mit vorgesehener Mischnutzung von Rad- und Kfz-Verkehr sind verkehrsberuhigende Maßnah-

men (z. B. durch Plateauaufpflasterung) zu prüfen. 

F 4.6.4 Zur Unterstützung der Prioritätensetzung für die Realisierung der Maßnahmen im 
Zuständigkeitsbereich der Kooperationspartner sind die in Tabelle 6 benannten 
Bewertungskriterien Verkehrsbelastung, Schulweg, Netzbedeutung Alltag (RIN-
Stufe) und touristische Route, Pendlerverbindung, Erreichbarkeit zentraler Orte 
und Bahnhöfe sowie Lückenschluss zu berücksichtigen. Die hier ermittelte Bewer-
tung der einzelnen Maßnahmen basiert auf einer begrenzten Anzahl an vergleich-
baren Kriterien. Zur umfassenden Beurteilung der Umsetzbarkeit einer Maßnahme 
müssen im Einzelfall weitere Faktoren mit einbezogen werden (z.B. Belange des 
Naturschutzes, Eigentumsverhältnisse, bereits vorhandene Planungen). Eine end-
gültige Priorisierung der Maßnahmen muss unter Berücksichtigung dieser zusätz-
lichen Kriterien gesondert vorgenommen werden 

Erläuterung:  Die Maßnahmenbewertung orientiert sich an den Indikatoren für die Einstufung der Maßnahmen nach 

Prioritäten der ERA /2/, die wie folgt an die lokalen Bedingungen angepasst wurde: Die Bewertung der 

Maßnahmen erfolgte mittels der Kriterien Verkehrsbelastung (für Bundes- und Landesstraßen), Schul-

weg, Netzbedeutung für den Alltagsradverkehr (RIN-Stufe) und den touristischen Radverkehr, Einzugs-

bereich eines zentralen Ortes (Maßnahme befindet sich in max. 5 km Entfernung des Zentrums eines 

Grund-, Mittel- oder Oberzentrums), Erreichbarkeit einer Haltestelle des SPNV, der Bedeutung als Pend-

lerverbindung sowie Lückenschluss. Die gewählte Ordnung der Maßnahmen dient den Baulastträgern – 

unter Berücksichtigung weiterer nicht pauschal quantifizierbarer Kriterien - zur Differenzierung und 

Wichtung der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. Da Daten zur Verkehrsstärke nur für Bundes- und 

Landesstraßen vorliegen, kann für Kreis- und Gemeindestraßen dieses Kriterium nicht verwendet wer-

den. Eine Vergleichbarkeit des berechneten Prioritätswerts zwischen verschiedenen Straßenklassen ist 

deshalb nicht gegeben. Die Bestimmung der Priorisierung wird nach Straßenbaulastträger getrennt 

durchgeführt, ein Vergleich von Prioritätswerten ist nur innerhalb dieser Gruppen möglich. 
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Tabelle 6: Kriterien und Gewichtung für die Priorisierung der Maßnahmen am Netz 

Gewicht Kriterium Definition Punkte 

15 % 

Gefährdung durch den Kfz-Verkehr: Verkehrsstärke 
Kfz (Kfz/24 h) 

Datengrundlage: Straßenverkehrszählung 2015 bzw. 

2021 

< 1.000 0 

1.000 ... 1.499 2 

1.500 ... 2.499 4 

2.500 ... 4.999 6 

5.000 ... 7.499 8 

ab 7.500 10 

20 % 

Bedeutung als Schulweg: Teil des Schulnetzes  

Datengrundlage: Schuleinzugsbereiche, bei Grund-

schulen max. Entfernung 4 km, bei Schulen der Se-

kundarstufe 10 km und Anspruch auf Beförderung bis 

2 km (GS) oder 3 km (Sekundarstufe) 

kein Schulweg 0 

Sekundarschule bis 10 km 8 

Grundschule bis 4 km 8 

Sekundarschule bis 3 km 10 

Grundschule bis 2 km 10 

5 % 

Netzbedeutung im Alltagsradverkehr 

 

keine Bedeutung 0 

AR IV 6 

AR III 8 

AR II 10 

15 % 

Bedeutung als Pendlerstrecke 

Datengrundlage: Beschäftigungsstatistik der Agentur 

für Arbeit 

Summe der Ein- und Auspendelnden zw. den Kommu-

nen mit Berücksichtigung der Luftlinienentfernung 

zwischen den Orten 

< 100 Pendl. & <10 km od. 

< 500 Pendl. & 10-20 km 

0 

> 100 Pendl. & < 10 km 4 

> 500 Pendl. & 10-20 km 6 

> 250 Pendl. & < 10 km 8 

> 500 Pendl. & < 10 km 10 

5 % 

Bedeutung im radtouristischen Netz: Überdeckung 
mit radtouristischen Routen (höchstrangige Route) 

Datengrundlage: touristisches Zielnetz des Landkrei-
ses, RVK Thüringen 2.0 

mit keiner 0 

mit lokaler Route (Netzebene III) 4 

mit Radhauptroute (Netzebene II) 6 

mit Radfernweg (Netzebene I) 8 

mit mehreren Radfernwegen  10 
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Gewicht Kriterium Definition Punkte 

20 % 

Bedeutung für das Erreichen Zentraler Orte: Teil ei-
ner Verbindung von max. 5 km Länge zwischen einer 
Ortschaft und einem zentralen Ort 

Datengrundlage: Auswertung der Lage der Zentralen 
Orte 

Grundzentrum 6 

Mittelzentrum / Oberzentrum 10 

15 % 
Bedeutung für das Erreichen einer Haltestelle des 

Schienenpersonennahverkehrs (max. 5 km) 

Kein Bahnhof 0 

Bahnhof / SPNV-Haltepunkt 10 

5 % 
Lückenschluss: Schließt die Maßnahme Lücken bei 

bereits vorhandenen Radverkehrsanlagen? 

Nein 0 

Ja 10 

 

4.7 Radschnellverbindungen und 
Radvorrangrouten 

Radschnellverbindungen sollen als besonders leistungsfähiger Bestandteil von 
Verbindungen, insbesondere im Alltagsradverkehr, eine schnelle Abwicklung grö-
ßerer Radverkehrsmengen ermöglichen. Durch die Verkürzung der Reisezeiten, 
zum Beispiel durch Gewährung von Vorrang an Knotenpunkten, können neue Po-
tentiale für den Radverkehr erschlossen werden, insbesondere in Hinblick auf pen-
delnde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bisher den privaten Pkw nutzen.  

Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten sollen zu den leistungsfähigsten, 
komfortabelsten und sichersten Radverkehrsanlagen gehören. Dies erfordert ei-
nen besonderen baulichen Aufwand verbunden mit hohen Anforderungen an Aus-
stattung und Betrieb. In Deutschland wurden erst wenige Radschnellverbindungen 
realisiert, diese sind allerdings vielerorts in Planung. 

 

 F 4.7.1  Es sind mögliche Radvorrangrouten im Saale-Holzland-Kreis zu prüfen und ggf. ge-
nauere Betrachtungen des Potentials in Form von Machbarkeitsstudien durchzu-
führen.  

Erläuterung:  In den Hinweisen zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV 2021) /13/ der FGSV sind 

Radschnellverbindungen Routen des Alltagsradnetzes, die insbesondere Potentiale für Strecken im Be-

reich von mindestens 5 bis über 20 km heben sollen. Voraussetzung dafür sind einheitliche Qualitäts-

standards, wie eine direkte Führung, die Trennung von anderen Verkehrsarten, keine oder wenige Halte 

an Knotenpunkten und eine Mindestbreite von 4 m. Empfohlen wird der Einsatz für Quelle-Ziel-Verbin-

dungen mit mindestens 2.000 Radfahrenden im Querschnitt, (vgl. H RSV 2021 /13/). Auf Verbindungen 

mit geringerem Potential ist bei der Umsetzung der Standard für Radvorrangrouten anzuwenden. Die-

ser reduzierte Standard (mindestens 3 m für Radwege im Zweirichtungsverkehr) gewährleistet bei ge-

ringerer Nutzung trotzdem eine zügige Befahrbarkeit und hohen Komfort. 

 Eine erste Grobabschätzung über die Pendelbeziehungen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter 

kommen, genau wie die Untersuchungen im Auftrag der AGFK Thüringen /26/ und der Thüringer Land-

tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen /27/, zu dem Ergebnis, dass auf keiner Verbindung im Saale-
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Holzland-Kreis ein Potential von 2.000 Radfahrenden pro Tag zu erwarten ist. Daher wird empfohlen, 

auf ausgewählten Verbindungen zu prüfen, ob beim Ausbau der Standard einer Radvorrangroute ange-

wendet werden soll. 

F 4.7.2  Auf Grundlage einer Grobabschätzung wurden folgende Verbindungen identifiziert 
für die der Ausbau zu einer Radvorrangroute geprüft werden kann: 

▪ Jena – Kahla 
▪ Jena – Dornburg-Camburg 
▪ Jena - Stadtroda 

Erläuterung:  Die vorgeschlagenen Verbindungen stellen eine Vorauswahl die auf einer groben Abschätzung basiert. 

Die Verbindungen erfüllen die Verbindungsfunktionsstufe II oder III nach RIN /1/, weisen eine Entfer-

nung von mindestens 5 km bis maximal 20 km auf und einen Pendelndenstrom (beide Richtungen) von 

über 1.000 Personen pro Tag auf. Für eine umfassende Potentialanalyse sind umfangreichere Untersu-

chungen notwendig. Empfehlungen für dafür zu verwendende Daten und Verfahren sind in den Hinwei-

sen zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten /13/ und in dem Leitfaden zur Potenzialanalyse 

und Nutzen-Kosten-Analyse der BASt /21/ zu finden. 
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5 Konzept Verknüpfung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Fahrradparken und 
Ladeinfrastruktur 

5.1 Grundsätzliches 

Radverkehr und öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) können sich durch Ver-
knüpfung sinnvoll ergänzen. Der Radverkehr hat eine relativ beschränkte Reich-
weite, insbesondere im Vergleich zum Auto. Bus- oder Bahnlinien, deren Fahrzeit 
und Bedienhäufigkeit zum Autoverkehr konkurrenzfähig sind, erreichen im fußläu-
figen Einzugsbereich oft nur ein begrenztes Potential. Attraktive Angebote zur 
Kombination von Fahrrad und ÖPNV können daher beide Verkehrsmittel des Um-
weltverbundes stärken und somit einen Beitrag zum Umwelt-, Klima- und Gesund-
heitsschutz leisten. Die Kombination kann auf verschiedene Weisen realisiert wer-
den. 

▪ Die Fahrradmitnahme im ÖPNV ermöglicht die Benutzung des eigenen Fahr-
rads sowohl im Vor- als auch im Nachlauf zur Fahrt mit dem ÖPNV. Sie hat als 
Nachteil jedoch die relativ große Beanspruchung des teilweise knappen Rau-
mes im Fahrzeug. 

▪ Fahrradabstellanlagen an Haltepunkten und Bahnhöfen ermöglichen B+R, 
d. h. die Benutzung des eigenen Fahrrads zwischen Wohnort und Startbahn-
hof/Startort. Wenn Ziele vom Zielbahnhof/Zielort aus gut fußläufig, mit einem 
Zweitfahrrad oder mit städtischen Verkehrsmitteln zu erreichen sind, reicht 
diese Art der Verknüpfung bereits aus, ohne Raum für ein Fahrrad im Fahrzeug 
zu beanspruchen. 

▪ Insbesondere zwischen Zielbahnhof und Zielort kommt außerdem die Nutzung 
eines öffentlichen Fahrradverleihsystems als Alternative zur Fahrradmit-
nahme in Frage. Ein solches System existiert jedoch weder im Saale-Holzland-
Kreis noch in den benachbarten Städten und Landkreisen. 

▪ Im touristischen Bereich ist vor allem die Fahrradmitnahme wichtig. Sie dient 
der An- und Abreise von Radtouristen und kann während einer Tagestour hel-
fen, topographische Unterschiede und längere Distanzen zu überwinden oder 
einen nicht vorgesehenen vorzeitigen Abbruch zu ermöglichen. 
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5.2 Bike+Ride-Anlagen 

Um das Mobilitätspotential aus der intermodalen Verknüpfung Fahrrad und ÖPNV 
abzuschöpfen, sollten die B+R-Anlagen bestimmten Anforderungen genügen. Zu 
den Grundanforderungen zählen Standsicherheit, Diebstahlschutz sowie ein aus-
reichendes Platzangebot. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung von 
Pedelecs werden gesicherte Abstellmöglichkeiten immer wichtiger. Darüber hinaus 
gelten nachfolgende Anforderungen und Empfehlungen (RVK Thüringen /4/ und 
Leitfaden B+R 2020 /10/): 

▪ Lage & Erreichbarkeit: 

— Zugang ebenerdig oder über Rampe (ohne Absteigen) 

— Kurze Wege zum Haltepunkt (näher als P+R) 

— Verkehrssichere Zuwegung, nach Möglichkeit ohne Kreuzung des Hauptzu-
gangsweges für Fußverkehr 

— Kapazität der Zuwegung und Abstellplätze müssen aufeinander abgestimmt 
sein 

— Gute Sichtbarkeit, ggf. Ausschilderung, insbesondere bei unterschiedlichen 
Standards der Abstellanlagen 

— Aufteilung der Abstellmöglichkeiten, wenn Haltestelle von mehreren Seiten 
zugänglich (insbesondere, falls keine fahrbare Verbindung besteht) 

▪ Ausstattung: 

— Anlehnbügel als Mindeststandard, bei geringem Platz auch doppelstöckige 
Anlagen 

— Fahrradboxen, Fahrradsammelanlagen, Fahrradparkhäuser, automatische 
Parksysteme oder Fahrradstationen (auch in Kombination) für eine gesi-
cherte Abstellung 

— Witterungsschutz für einen Großteil der Stellplätze (bei Kleinanlagen ggf. 
mit Fahrgastunterstand kombinierbar), bei SPNV-Halten mit mehr als 100 
Ein- und Ausstiegen pro Werktag ist eine Überdachung obligatorisch 

— Dynamisch, bedarfsgesteuerte Beleuchtung 

Die Empfehlungen zu Größenklassen und Nutzergruppen sowie ein Verfahren zur 
Ermittlung des Bedarfs an Stellplätzen können dem Leitfaden Parken am Bahnhof 
Brandenburg /20/ oder dem Leitfaden der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Würt-
temberg (Leitfaden B+R 2020 /10/) entnommen werden. Für die bauliche Ausfüh-
rung der Radabstellanlagen sind die Hinweise zum Fahrradparken der FGSV /9/ zu 
beachten. 

F 5.2.1 Im Saale-Holzland-Kreis sind in Abstimmung mit der Deutschen Bahn die Errich-
tung von B+R-Anlagen an den Haltepunkten und Bahnhöfen zu prüfen, entspre-
chend des Bedarfs Abstellanlagen zu errichten oder ggf. Erweiterung bzw. Opti-
mierung des bestehenden Angebots vorzunehmen.  

Erläuterung:  SPNV-Zugangsstellen mit niedriger Nachfrage sowie Bushaltestellen mit Verknüpfungsfunktion (nach 

Entwurf Nahverkehrsplan Saale-Holzland-Kreis 2023) sollen jedoch mit einem Mindestangebot von fünf 

standardgerechten Fahrradbügeln (möglichst überdacht) ausgestattet werden. Das Mindestangebot 

soll es ermöglichen, dass sich eine Nachfrage nach dieser Verkehrsmittelkombination entwickeln kann, 

z. B. auch für gelegentliche Nutzung. 
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 Empfohlen werden für die Haltepunkte Camburg, Dornburg, Hermsdorf-Klosterlausnitz, Kahla und 

Stadtroda bis zu 50 frei zugängliche Stellplätze (überwiegend überdacht) ergänzt durch Fahrradboxen 

oder Sammelanlagen (Fahrradkäfig). Für die Haltepunkte Crossen Ort, Orlamünde, Porstendorf und 

Rothenstein werden bis zu 50 frei zugängliche Stellplätze (überwiegend überdacht) empfohlen. Bei den 

Haltepunkten Crossen an der Elster, Freienorla, Neue Schenke und Papiermühle sowie den Bus-Ver-

knüpfungspunkten Eisenberg (Busbahnhof), Stadtroda (Rathaus), Bürgel (Wendeschleife) Camburg 

(Schießplatz) und Schkölen (Taubenherd) ist die Einrichtung von bis zu 6 zugänglichen Stellplätzen zu 

prüfen. 

 Die vorgeschlagene Dimensionierung der Radabstellanlagen orientieren sich an den B+R-Größenklas-

sen S, XS und XXS des Leitfaden B+R 2020 /10/. 

 Insbesondere die Lage ist ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz durch die Nutzenden. Mit zunehmender 

Entfernung der Radabstellanlage vom Bahnsteigzugang sinkt die Bereitschaft, das Fahrrad in der An-

lage abzustellen, sondern diese „wild“ näher am Bahnsteig abzustellen. Der Leitfaden des Verkehrsver-

bund Berlin-Brandenburg /20/ konkretisiert dies mit der Definition folgender Richtwerte hinsichtlich 

der maximalen Entfernung zum Bahnhofszugang in Abhängigkeit der Ausstattung der Radabstellan-

lage: 

▪ nicht überdachte Anlagen  20 Meter 

▪ überdachte Anlagen  50 Meter 

▪ überdachte Anlage mit gesichertem Zugang 100 Meter 

F 5.2.2 Bei der Ausstattung der B+R-Anlagen an Haltepunkten und Bahnhöfen des Saale-
Holzland-Kreises ist auf die oben angegebenen Anforderungen und Empfehlungen 
für B+R-Anlagen zu achten, insbesondere auf die Installation standardgerechter 
Fahrradbügel sowie einer Überdachung der Abstellanlagen.  

Erläuterung:  Die Kriterien für geeignete Radabstellanlagen werden nach DIN 79008 „Stationäre Fahrradparksys-

teme“ und den „Hinweisen zum Fahrradparken“ der FGSV /9/ geregelt. Hierin werden insbesondere 

Anforderungen hinsichtlich eines ausreichenden Abstandes geregelt, welche den Nutzenden das einfa-

che Ein- und Ausparken ermöglicht sowie das Fahrrad einfach anzuschließen und zu beladen. Um das 

Fahrrad sicher abstellen zu können, sollte der Fahrradrahmen an einem festen Gegenstand angeschlos-

sen werden können. Der ADFC9 empfiehlt diesbezüglich fahrradgerechte Vorderradhalter oder Anlehn-

bügel, wo die Möglichkeit des Anschließens beider Räder und des Rahmens besteht. Weitere zentrale 

Erfolgsfaktoren für B+R-Stellplätze sind darüber hinaus ein Witterungsschutz sowie die Zugänglichkeit 

zum Bahnsteig. Aus Gründen des subjektiven Sicherheitsempfindens ist zudem eine Beleuchtung der 

Abstellanlage und der Zuwegung zum Bahnsteig empfehlenswert. Eine Überdachung der Abstellanlage 

wird vom ADFC empfohlen, um einerseits das geparkte Fahrrad vor Witterungseinwirkungen zu schüt-

zen. Andererseits wird dadurch der Komfort für den Radfahrenden erhöht; es ist komfortabler, auf ei-

nen trockenen Sattel zu steigen und auch das Be- und Entladen ist im Trockenen oder nicht in der pral-

len Sonne angenehmer. 

 

 

                                                        

9 https://www.adfc.de/artikel/adfc-empfohlene-abstellanlagen-gepruefte-modelle (zuletzt abgerufen am 06.01.2022) 

https://www.adfc.de/artikel/adfc-empfohlene-abstellanlagen-gepruefte-modelle
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5.3 Fahrradmitnahme 

F 5.3.1  Die kostenlose Fahrradmitnahme in Nahverkehrszügen ist nach Möglichkeit beizu-
behalten und die Kapazitäten in Zügen und Bussen zu erweitern.  

Erläuterung:  Die kostenlose Fahrradmitnahme macht den Tarif für die Fahrgäste einfacher. Falls weder der Start-

punkt noch der Zielpunkt einer Fahrt in fußläufiger Entfernung zur jeweiligen ÖPNV-Haltestelle liegt, 

kann sie gewährleisten, dass der Umweltverbund eine attraktive Option bleibt. 

 Aufgrund der begrenzten Anzahl an Fahrradstellplätzen in den Zügen und Bussen im Saale-Holzland-

Kreis kann die Fahrradmitnahme nicht im gewährleistet werden. Um die Zuverlässigkeit zu verbessern 

soll geprüft werden wie die Kapazitäten zur Mitnahme von Fahrrädern im ÖPNV erhöht werden können.  

 Insbesondere in Bussen ist in der Regel die Mitnahme von maximal zwei Fahrrädern möglich. In den 

Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla-Kreis werden an Wochenenden und Feiertagen von Os-

tern bis Oktober auf ausgewählten Linien Busse mit Fahrradgepäckträgern am Heck eingesetzt. Das 

ermöglicht die Mitnahme von bis zu sieben Fahrrädern. Auf besonders nachgefragten Fahrten der Linie 

405 sind Busse mit Fahrradanhänger unterwegs wodurch bis zu 16 Fahrräder mitgenommen werden 

können.10 Das Projekt „Fahrrad2Go“ ermöglicht auf ausgewählten Buslinien im Rems-Murr-Kreis eben-

falls die Mitnahme von bis zu 10 Fahrrädern an Halterungen am Heck und im Bus. Besonders ist an 

diesem Konzept, dass die Fahrgäste ihre Fahrräder selbst auf- und abladen können. Das wird durch 

einen absenkbaren Heckträger ermöglicht der speziell für dieses Projekt entwickelt wurde.11 

F 5.3.2  Die barrierefreie Zugänglichkeit der Bahnsteige ist an allen SPNV-Haltestellen her-
zustellen, um eine Fahrradmitnahme zu ermöglichen. 

Erläuterung:  Voraussetzung für die Mitnahme von Fahrrädern ist die Erreichbarkeit der Bahnsteige. Aufgrund der 

Entwicklung zu schwereren und größeren Fahrrädern (Pedelecs, Kinderanhänger, Lastenräder) ist ein 

Zugang nur über Treppen nicht zumutbar. Daher ist darauf hinzuwirken, dass an allen SPNV-Haltestel-

len die Zugänglichkeit hergestellt wird. 

5.4 Fahrradparken 

F 5.4.1 Generell wird der Bau zusätzlicher und der Ersatz bestehender Fahrradabstellan-
lagen mit einfachem Vorderradhalter an Schulen und anderen Einrichtungen des 
Landkreises durch Anlehnbügel bzw. andere Abstellanlagen, die dem Stand der 
Technik entsprechen, empfohlen. Außerdem soll der Anteil überdachter Stellplätze 
ausgebaut werden. Der damit einhergehende Investitionsbedarf sollte nach Mög-
lichkeit in den Haushaltsplanungen der kommenden Jahre Berücksichtigung fin-
den.  

Erläuterung:  Wie in Kapitel 3.7 aufgezeigt, besteht an einigen Schulen ein Nachholbedarf bei Anzahl und Qualität von 

Fahrradabstellplätzen. Der Stand der Technik zum Fahrradparken ist in den „Hinweisen zum Fahrrad-

parken“ der FGSV /9/ dokumentiert. Wichtig ist, dass auf Fahrradständer, in denen lediglich das Vor-

derrad fixiert werden kann, verzichtet wird, weil dies die Felgen verbiegen und das Fahrrad nicht mit 

seinem Rahmen angeschlossen werden kann. 

 

                                                        

10 https://www.kombus-online.eu/angebote/Fahrrad/Rad_allgemein/ (zuletzt abgerufen am 12.10.2023) 

11 https://www.mobilikon.de/praxisbeispiel/fahrradmitnahme-im-oeffentlichen-verkehr-fahrrad2go und https://www.rems-

murr-kreis.de/bauen-umwelt-und-verkehr/oepnv/oepnv-im-rems-murr-kreis/fahrrad2go (zuletzt abgerufen am 12.10.2023) 

https://www.kombus-online.eu/angebote/Fahrrad/Rad_allgemein/
https://www.mobilikon.de/praxisbeispiel/fahrradmitnahme-im-oeffentlichen-verkehr-fahrrad2go
https://www.rems-murr-kreis.de/bauen-umwelt-und-verkehr/oepnv/oepnv-im-rems-murr-kreis/fahrrad2go
https://www.rems-murr-kreis.de/bauen-umwelt-und-verkehr/oepnv/oepnv-im-rems-murr-kreis/fahrrad2go
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F 5.4.2 In Thüringen können die Kommunen mit einer Stellplatzsatzung Vorgaben zu An-
zahl, Lage und Beschaffenheit von Fahrradabstellplätzen für Wohn- und andere 
Gebäude machen. Der Saale-Holzland-Kreis entwickelt zu diesem Zweck eine ge-
eignete Mustersatzung. 

Erläuterung:    Über eine Stellplatzsatzung hat die Kommune die Möglichkeit, Regelungen zu treffen die auf die örtli-

chen Verhältnisse zugeschnitten sind. Eine vom Landkreis entwickelte Mustersatzung reduziert erheb-

lich den Aufwand der Städte und Gemeinden bei der Erstellung einer eigenen Satzung.  

 Es wird empfohlen, Vorgaben zur Ermittlung der notwendigen Anzahl, der Lage (ebenerdige oder bar-

rierefreie Erreichbarkeit), der Beschaffenheit (sicherer Stand, Diebstahlschutz, Witterungsschutz) und 

Größe (Stellfläche zuzüglich notwendiger Verkehrsfläche) der Fahrradabstellflächen zu treffen. Als Ori-

entierung kann der „Leitfaden zur Musterstellplatzsatzung NRW“ /25/ dienen. 

F 5.4.3 An die Abstellung der Fahrräder werden infolge der steigenden Gebrauchswerte 
der Fahrräder erhöhte Sicherheitsanforderungen (verschließbare Fahrradboxen) 
gestellt.  

Erläuterung:    Die Aufstellung der Fahrradboxen kann auf privatwirtschaftlicher Basis z. B. durch ein Startup-Unter-

nehmen erfolgen. Bei positiven Erfahrungen sollte weiterer Bedarf analysiert werden. Um eine mög-

lichst umfassende Mobilitätsdienstleistung anzubieten, können Fahrradboxen und andere gesicherte 

Abstellmöglichkeiten für Abokund:innen oder alle ÖPNV-Kund:innen ohne Zusatzkosten angeboten 

werden.  

F 5.4.4 Beim Bau oder der Erneuerung von Fahrradabstellanlagen sind Abstellanlagen für 
Lastenfahrräder oder Fahrrädern mit Anhängern zu berücksichtigen. Hierfür sind 
entsprechende Zugangsmöglichkeiten sowie Abstell-, Bewegungs- und Rangierflä-
chen einzuplanen. 

Erläuterung:  Lastenräder oder Fahrräder mit Anhänger erhöhen die Transportkapazität des Fahrrades und tragen 

damit wesentlich zu einer Flexibilisierung der Fahrradnutzung bei. Zusätzlich übernehmen Lastenräder 

zunehmend Transporte im gewerblichen Bereich und substituieren Fahrten mit motorisierten Fahrzeu-

gen. Diese Entwicklung ist zu unterstützen und zu fördern. Gute Abstellanlagen, die ein unkompliziertes 

und sicheres Abstellen der Lastenräder unterstützen, sind dabei ein wesentlicher Baustein. 

5.5 Ladestationen 

F 5.5.1 Der Saale-Holzland-Kreis fördert die Nutzung von Pedelecs und E-Bikes über die 
Einrichtung von Ladeinfrastruktur, insbesondere in Kombination mit sicheren 
Radabstellanlagen. Der Landkreis sammelt Standortinformationen zur vorhande-
nen Ladeinfrastruktur und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich. 

Erläuterung:  Derzeit gestalten sich die Reichweiten elektrounterstützter Fahrräder noch sehr unterschiedlich (50-

200 km). Der oft bergige Streckenverlauf im Saale-Holzland-Kreis macht diese Reichweite schwer kal-

kulierbar. Die Einrichtung von Ladesäulen vermindert die Unsicherheiten bei den Nutzenden und erhöht 

damit auch die Attraktivität des Saale-Holzland-Kreises als Tourismusregion. Aktuell sind zehn Ladesta-

tionen für Pedelecs im Holzlandkreis verfügbar, allerdings gestaltet sich die Suche noch recht aufwen-

dig, da die Daten über verschiedene Portale und Apps verteilt sind (siehe 3.5). Diese komplizierte Da-

tenlage stellt für Radtouristen und einheimische Pedelec-Fahrer eine unnötige Hürde dar. Hier sollte 

der Saale-Holzland-Kreis regelmäßig das Vorhandensein und die Funktionsfähigkeit der Ladestationen 

überprüfen und diese Daten mit den einschlägigen Apps („E-Station“, „bike-energy“ und „Radrouten-

planer Thüringen“) sowie den aktuell gängigen Überblicksseiten im Web abgleichen. Mittels Suchma-

schinenoptimierung sollten Radtouristen bei einer Websuche direkt auf eine aktuelle Übersicht des 

Saale-Holzland-Kreises bzw. des Freistaats Thüringen geleitet werden. Die Ladestationen sind in der 

Regel mit zwei bis vier Schuko-Steckdosen ausgestattet und überwiegend kostenlos. Aktuell besteht 
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die Problematik der fehlenden Standardisierung der Pedelec-Ladesysteme, es existieren ca. 20 inkom-

patible Ladesteckersysteme auf dem Markt. Die Pedelec-Nutzenden müssen also im Moment ihr spezi-

fisches, großes und schweres Ladegerät mit Schuko-Stecker selbst mitführen. Sinnvoll ist dann ein ab-

schließbares Fach für das Ladegerät mit Kabeldurchführung zum Pedelec bzw. für Radtouristen eine 

abschließbare Fahrradbox zur zusätzlichen Gepäcksicherung. Schnellladen wie im PKW-Bereich gibt es 

bei Pedelecs nicht, die Ladezeiten liegen bei mehreren Stunden. Deshalb und aufgrund der nicht ein-

heitlichen Standards kann hier (noch) keine generelle Empfehlung für den flächendeckenden Ausbau 

mit Ladestationen gegeben werden, es kommt auf den konkreten Einsatzort an. Sinnvoll können Lade-

säulen z. B. für Hotels, Jugendherbergen, Gaststätten aber auch öffentliche Einrichtungen wie 

Schwimmbäder, Museen, Bibliotheken und Bahnhöfe sein. Hier stellen lange Ladezeiten durch die lan-

gen Abstellzeiten kein großes Problem dar. Im Nahverkehrsplan für den Saale-Holzlandkreis (NVP SHK 

2024+) ist dargestellt, dass die SPNV-Stationen Crossen Ort, Hermsdorf-Klosterlausnitz, Kahla (Thürin-

gen) und Stadtroda als aufgabenträgerübergreifende Verknüpfungspunkte der Kategorie B gemäß VMT 

Rahmenplan 2019 – 2023 mit Ladestationen für PKW und Pedelecs auszustatten sind. Hier empfiehlt 

sich die Integration in sichere Abstellanlagen, wie z.B. Fahrradboxen. 

 Mit der zunehmenden Verbreitung von Pedelecs im Alltagsverkehr wird auch ein Bedarf an Lademög-

lichkeiten bei allen größeren Arbeitgebern entstehen. Hier kann die Verwaltung des Saale-Holzland-

Kreises mit einer Ladestation am Landratsamt mit gutem Beispiel voran gehen. 
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6 Konzept Wegweisung, 
Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit 

6.1 Standards der Wegweisung und Realisierung 

F 6.1.1  Für die Planung, Realisierung und Ausführung der Radverkehrswegweisung im 
Saale-Holzland-Kreis sind der FGSV-Standard (Merkblatt /3/) sowie die Richtlinie 
zur Radverkehrswegweisung im Freistaat Thüringen (ThürRadWW-RL) /8/ zu-
grunde zu legen. Sofern sich konkretisierende Festlegungen aus der Fortschrei-
bung des FGSV-Merkblatts oder der ThürRadWW-RL ergeben, sind diese zu berück-
sichtigen. 

Erläuterung:  Für die Radverkehrswegweisung gibt es seit 1998 mit dem entsprechenden Merkblatt der FGSV /3/ 

einen bundesweiten Standard. An Entscheidungspunkten werden Zielwegweiser in Form von Pfeil- oder 

Tabellenwegweisern gesetzt. Die Logos von (touristischen) Routen werden auf Einschüben mitgeführt. 

Die Wegweisung entspricht damit den Anforderungen sowohl zielorientiert als auch routenorientiert 

fahrende Nutzer:innen. Zwischenwegweiser ohne Zielangabe werden nur außerhalb von Entscheidungs-

punkten zur Verdeutlichung des Routenverlaufes eingesetzt (vgl.  Abbildung 16).  

Der Freistaat Thüringen hat 2018 die Richtlinie zur Radverkehrswegweisung im Freistaat Thüringen 

(ThürRadWW-RL) /8/ herausgegeben, welche den bundesweiten Standard für Thüringen konkretisiert 

und Umsetzungshinweise gibt. Diese Richtlinien sind zugleich die Grundlage für Fördermaßnahmen 

durch das Land. Ihre Anwendung wird auch für die Wegweisung von Freizeit- und Alltagsrouten emp-

fohlen.   

Radverkehrswegweisung hat sowohl Informations- als auch Marketingfunktion. Daher sind ein einheit-

licher Standard und eine einheitliche Erscheinungsweise wichtig. Die Standardisierung ermöglicht zu-

gleich Kosteneinsparungen. Im Saale-Holzland-Kreis wird der FGSV-Standard heute schon überwiegend 

angewandt. 

 Abbildung 16: Pfeilwegweiser mit Routeneinschub der Radverkehrswegweisung (Quelle: Thür-
RadWW-RL) 
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F 6.1.2  An den Standorten der Wegweiser soll eine Kontaktmöglichkeit (Telefonnummer, 
Internet-Adresse) angegeben werden, über welche Mängelmeldungen vor Ort er-
möglicht werden.  

Erläuterung:  Da beschädigte, verdrehte oder fehlende Wegweiser die Informationskette unterbrechen können und 

dies als sehr unbefriedigend erlebt wird, ist eine rasche Instandsetzung nötig. Erfahrungsgemäß werden 

Mängelmeldemöglichkeiten auch genutzt und tragen so zur Qualitätssicherung bei. Die Angabe von 

Kontaktmöglichkeiten erleichtert außerdem die Abstimmung von Wegweisungsplanungen mit Be-

standswegweisungen. Empfohlen wird die Verwendung der vom Freistaat Thüringen zur Verfügung ge-

stellten Vorlage. Mit einem QR-Code wird direkt auf die Seite des Mängelmelders Thüringen verwiesen, 

der zentralen Plattform zur Erfassung von Mängeln der Radinfrastruktur.  

 

F 6.1.3  Für die mit Radverkehrswegweisung versehenen Strecken sind die Wegweisungs-
daten vom Betreiber oder einer von dieser beauftragten Stelle in einem georefe-
renzierten Kataster vorzuhalten. Die Daten sind so zu strukturieren, dass sie ein-
fach mit anderen Beteiligten ausgetauscht werden können. 

Erläuterung:  Wegweisungskataster spielen für die Planung und Unterhaltung der Radverkehrswegweisung eine zent-

rale Rolle. In der Regel sind mehrere Akteure bei der Umsetzung und Pflege der Wegweisung involviert. 

Daher ist der Datenaustausch zwischen diesen und mit zentralen Systemen wichtig. 

F 6.1.4  Wenn Wegweisungsstrecken z. B. wegen Baumaßnahmen gesperrt werden müssen 
oder durch umgeleiteten Verkehr stark belastet werden, ist durch die für die Un-
terhaltung bzw. örtlich Zuständigen eine entsprechende Umleitung für den Rad-
verkehr auszuschildern.  

Erläuterung:  Damit soll die Nutzbarkeit des Netzes auch bei temporären Sperrungen oder temporär starkem Verkehr 

gewährleistet werden. Die Umleitungsbeschilderung ist gemäß VwV StVO anzuordnen und richtet sich 

nach dem FGSV-Standard und der ThürRadWW-RL /8/. 

6.2 Umsetzungsmöglichkeiten eines 
Knotennummernsystems 

F 6.2.1  Für die Radverkehrswegweisung im Saale-Holzland-Kreis ist eine zusätzliche Aus-
stattung mit dem Knotennummernsystem zu prüfen.  

Erläuterung:  Mit einem derartigen Knotenpunktnummernsystem als Ergänzung zur klassischen Zielwegweisung lie-

gen flächendeckend aus den Niederlanden und aus einzelnen Regionen in Deutschland (z.B. Branden-

burg und Sachsen) positive Erfahrungen vor. In Thüringen gibt es bisher keine landesweiten Empfeh-

lungen zur Einführung eines Knotenpunktnummernsystems. Der Landkreis Ilm-Kreis hat 2023 damit 

begonnen, ein solches System aufzubauen12 (vgl. Abbildung 17). Es ist geplant das Knotenpunktnum-

mernsystem künftig in den bundesweiten FGSV-Standard der Radverkehrswegweisung zu integrieren.

  

Mit dem System kann eine Route durch unbekanntes Gebiet sehr einfach durch die Abfolge der Knoten-

punktnummern beschrieben und beim Befahren verfolgt werden. Die Information über eine ganze Ta-

gestour findet damit auf einem kleinen Zettel Platz, der z. B. am Fahrradlenker befestigt werden kann.   

Damit das System funktioniert, sollte es für ein Gebiet in einem Zug realisiert werden. Zudem ist eine 

Information über das Gesamtnetz an den Knotenpunkten, über Faltpläne und im Internet sinnvoll. 

                                                        

12 https://www.insuedthueringen.de/inhalt.radverkehr-im-ilm-kreis-wenn-zahlen-die-radfahrer-navigieren.e95f418b-f0b5-

4e57-a8c6-37d147d5c669.html (abgerufen am 27.09.2023) 

https://www.insuedthueringen.de/inhalt.radverkehr-im-ilm-kreis-wenn-zahlen-die-radfahrer-navigieren.e95f418b-f0b5-4e57-a8c6-37d147d5c669.html
https://www.insuedthueringen.de/inhalt.radverkehr-im-ilm-kreis-wenn-zahlen-die-radfahrer-navigieren.e95f418b-f0b5-4e57-a8c6-37d147d5c669.html
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Die Verwendung zweistelliger Knotennummern ist für die Nutzenden gut überschaubar. Bei größeren 

Netzen oder einer gleichartigen Ausweisung in den Nachbarregionen werden die gleichen Knotennum-

mern mehrfach verwendet. Dies ist unproblematisch, da über die Nachbarknoten und die Zielwegwei-

sung eine eindeutige Zuordnung möglich ist. 

 Vor der Entscheidung über die Erweiterung der bestehenden Wegweisung mit Knotenpunktnummern 

und zugehöriger Informationstafeln ist zu prüfen, wie diese Ergänzungen zu Veränderungen bezüglich 

der Verkehrssicherungspflichten des Betreibers führen.  

 Voraussetzung für die Umsetzung eines Knotennummernsystems ist ein möglichst dicht vermaschtes 

bzw. wabenförmig strukturiertes Wegweisungsnetz, so dass die durchschnittlichen Abstände zwischen 

den Knotenpunkten idealerweise zwischen 2,5 und 3,5 km betragen. 

6.3 Wegweisungsnetz und zu weisende Ziele 

F 6.3.1  Das in Abbildung 18 und Anlage 3 entsprechend gekennzeichnete Netz soll schritt-
weise mit Radverkehrswegweisung ausgestattet werden. Es besteht aus Strecken 
des radtouristischen Zielnetzes und den Strecken des Alltagsnetzes der RIN-Kate-
gorien II und III.  

Abbildung 17: Ergänzung der Zielwegweiser durch Knotenpunktnummern (Weiß auf rotem Grund): Kno-

tenpunktnummer des Standortes über den Wegweisern, benachbarte Knoten-
punktnummern als Einschub (Quelle: insuedthueringen.de  / Uwe Appelfeller) 
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Erläuterung:  Im Sinne eines Gesamtnetzes sollen ausgewählte Strecken für den alltäglichen und touristischen Rad-

verkehr um verbindende Strecken ergänzt und nach einheitlichen Gesichtspunkten gestaltet werden. 

F 6.3.2  Die Auswahl der Hauptziele der Radverkehrswegweisung im Saale-Holzland-Kreis 
richtet sich nach den Vorgaben der ThürRadWW-RL /8/ und beinhaltet die Mittel-
zentren im Landkreis sowie die benachbarten Ober- und Mittelzentren. Mit der Auf-
nahme der Hauptverbindungen des Alltagsradverkehrs kann eine höhere Dichte an 
Hauptzielen notwendig werden, dafür sollen die Grundzentren verwendet werden. 
Als Unterziele werden, wie im Regelwerk vorgesehen, jeweils nächsten Orte aus-
gewiesen. 

Erläuterung:  Ein grundlegendes Merkmal einer funktionierenden Wegweisung ist die Zielkontinuität, d. h., ein einmal 

gezeigtes Ziel wird bis zu seinem Erreichen beibehalten. Daher bedarf es einer gemeinsamen Grundlage 

der Beteiligten über die Zielauswahl. Diese muss auch kreisübergreifend beachtet werden, da die Rad-

verkehrsverbindungen nicht an der Kreisgrenze abbrechen.  

Die angestrebte Erweiterung des Wegweisungsnetzes um wichtige Verbindungen des Alltagsnetzes 

macht eine größere Zahl an Fernzielen notwendig. Aufgrund Ihrer zentralörtlichen Bedeutung empfiehlt 

es sich die Grundzentren als Hauptziele mitaufzunehmen.  

Abbildung 18: Geplantes Wegweisungsnetz für den Alltags- und touristischen Radverkehr mit den zu 

verwendenden Hauptzielen 
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6.4 Umsetzung und Pflege der Wegweisung 

F 6.4.1  Erste Priorität bei der Umsetzung der Radverkehrswegweisung haben auf Land-
kreisebene die touristischen Routen. Der Landkreis koordiniert darüber hinaus in 
Abstimmung mit dem Thüringer Tourismusverband Saale-Holzland e.V. die Umset-
zung der Wegweisung auf den entsprechenden Strecken des Alltagsnetzes. Dabei 
soll mit der höchsten Netzkategorie nach RIN begonnen werden.  

Erläuterung:  Für die Vermarktung touristischer Radrouten hat die wegweisende Beschilderung eine hohe Bedeutung, 

daher muss Ausstattung und Pflege prioritär erfolgen. Zugleich sollten durch den Landkreis Vorberei-

tungen für die Ausweisung des Alltagsnetzes getroffen werden. Da insbesondere im Alltagsnetz noch 

Maßnahmen umzusetzen sind, ist die Wegweisung für viele Abschnitte erst später möglich.  

F 6.4.2  Die Radverkehrswegweisung soll regelmäßig kontrolliert werden, um Mängel zeit-
nah erkennen und beseitigen zu können. Als Grundlage wird dafür ein digitales, 
georeferenziertes Wegweisungskataster erstellt und gepflegt. Zur Erfüllung dieser 
Aufgaben müssen die personellen und finanziellen Voraussetzungen geschaffen 
werden. 

Erläuterung:  Wenn Wegweisung nicht regelmäßig unterhalten wird, tritt rasch ein Werteverlust der Investition ein. 

Schon ein einzelner fehlender Wegweiser kann die Informationskette unterbrechen. Wünschenswert 

wären mehrere unterjährige Kontrollen (März, Juni und September). Es ist ein abgestimmtes Optimum 

für geeignete Kontrollfristen zu finden, wobei fachplanerische und üblicherweise anzuwendende sons-

tige Normen zu beachten sind. Dabei sind aus wirtschaftlichen und tatsächlichen Erfordernissen er-

wachsende Anforderungen zu berücksichtigen (beispielsweise jahreszeitlich bedingte Gegebenheiten). 

Es empfiehlt sich eine Inventur aller fünf Jahre. Punktuell sind bei Bedarf anlassbezogene Kontrollen in 

kürzeren Abständen zusätzlich möglich. Ein digitales Wegweisungskataster ermöglicht einen Gesamt-

überblick und erleichtert die Pflege der Wegweisung, da schnell der Ist- mit dem Soll-Zustand abgegli-

chen werden kann und die Daten aktuell gehalten werden können. 

6.5 Anforderungen und Aktivitäten zur 
Öffentlichkeitsarbeit 

F 6.5.1  Der Saale-Holzland-Kreis strebt eine regelmäßige Information der Öffentlichkeit 
über das infrastrukturelle und sonstige Angebot für den Radverkehr und über ak-
tuelle Maßnahmen zu dessen Verbesserung an. Er wird sich dazu vielfältiger Mittel 
der Öffentlichkeitsarbeit bedienen und mit Partnern zusammenarbeiten. 

Erläuterung:  Marketing und Öffentlichkeitsarbeit spielen erfahrungsgemäß eine wesentliche Rolle für das Erreichen 

der Ziele des vorliegenden Radverkehrskonzeptes und für die verbesserte Wahrnehmung von Maßnah-

men. Daher sollen sie ein regelmäßiger Bestandteil der Aktivitäten sein. In einigen Fällen ist der Saale-

Holzland-Kreis jedoch nicht selbst Akteur, sondern z. B. bei touristischen Routen der Tourismusverband. 

Daher übernimmt der Landkreis auch eine Koordinierungsfunktion.  

 Um eine möglichst breite Öffentlichkeit anzusprechen sind verschiedene Kommunikationsinstrumente 

sinnvoll. Dafür finden sich bereits eine Vielzahl beispielhafter Projekte in anderen Regionen. Diese rei-

chen von Aktionen die wie beispielsweise „Stadtradeln“, mit denen die Bevölkerung zum Rad fahren 

motiviert werden sollen über Kampagnen mit Postkarten oder Plakaten bis zu Informationen über den 

Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Die Landesarbeitsgemeinschaft „Rad.SH“ hat „Ideen und Anregungen 
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für die Öffentlichkeitsarbeit“13 aus verschiedenen Regionen zusammengestellt. Ebenso ist eine infor-

mative und ansprechende Internetpräsenz des Landkreises zum Themenkomplex Radverkehr sinnvoll. 

Ein gutes Beispiel ist die Seite der Stadt Norderstedt (Schleswig-Holstein)14. Neben Informationen zu 

Radrouten, Fahrradparken finden sich auch allgemeine Informationen zum Radverkehr sowie Auswer-

tungen der Fahrradzählstellen. 

F 6.5.2  Neben der Pflege öffentlicher Plattformen wie dem Radroutenplaner Thüringen 
können die Radverkehrsdaten insbesondere für touristische Routen in open-
source-basierten Plattformen eingepflegt werden. 

Erläuterung:  Häufig werden für die Planung von Freizeit- oder touristischen Radtouren weitverbreitete privat- oder 

gemeinschaftlich betriebene Plattformen verwendet. Viele dieser Plattformen nutzen Daten des open-

source-Projekts „OpenStreetMap“. Die darin enthaltenen Informationen über Routenverläufe oder 

Streckenzustand beeinflussen damit die Ziel- und Routenwahl der Radfahrenden. Daher ist es empfeh-

lenswert, aktiv die Aktualität dieser Datenbasis zu unterstützen.  

F 6.5.3  Das Marketing der radtouristischen Routen soll die Kombinationsmöglichkeiten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln bei der An- und Abreise hervorheben.   

Erläuterung:  Mit dem SPNV/ÖPNV bieten sich im Saale-Holzland-Kreis vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, die 

gerade bei topografisch anspruchsvollen Strecken eine gute Option darstellen.  

F 6.5.4  Hinsichtlich notwendiger, länger andauernder Umleitungen sind geeignete Struk-
turen zur Informationserfassung und -weiterleitung zu schaffen.  

Erläuterung:  Damit soll die Planungsmöglichkeit für Radtouren verbessert werden, weil z. B. eine größere Strecken-

länge der Umleitung eingerechnet werden kann. Die Information ist bei Sperrungen von über zwei Wo-

chen Dauer unbedingt erforderlich. 

                                                        

13 https://rad.sh/studien/ 

14 https://www.norderstedt.de/Aktuelles-und-Service/Anreise-und-Verkehr/Radverkehr  
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7 Administrative 
Rahmenbedingungen 

7.1 Gremien und Abläufe 

F 7.1.1  Für die Koordination der radverkehrsbezogenen Aktivitäten des Landkreises 
Saale-Holzland-Kreis soll die Stelle zur Radverkehrskoordination im Landkreis ge-
schaffen werden. Diese soll eng mit der Straßenbauverwaltung des Landkreises 
und den über- und untergeordneten Straßenbauverwaltungen des Freistaats und 
der Kommunen zusammenarbeiten. Eine wichtige Aufgabe ist dabei die Koordinie-
rung der Maßnahmen Radverkehrsnetz und ein jährlicher Kurzbericht zum Stand 
der Umsetzung des vorliegenden Radverkehrskonzeptes. 

Erläuterung:  Erfahrungen zeigen, dass eine Koordination der vielfältigen Aktivitäten zur Radverkehrsförderung not-

wendig ist. Das Radverkehrskonzept Thüringen 2.0 /4/ empfiehlt den Landkreisen unter A.4 die Benen-

nung einer klar zugeordneten Zuständigkeit für den Radverkehr.  

F 7.1.2  Für die Umsetzung der Maßnahmen des vorliegenden Radverkehrskonzeptes für 
den Landkreis Saale-Holzland-Kreis ist die Arbeitsgruppe Radverkehr weiterzuent-
wickeln. Bedarfsorientiert soll zudem eine Beratung zu aktuellen Themen des Rad-
verkehrs stattfinden. Thematisiert werden anstehende Maßnahmen, Entwicklun-
gen des Stands der Technik, aktuelle rechtliche Änderungen und 
Problemstellungen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes. 

Erläuterung:  Die Arbeitsgruppe soll unter Leitung der Radverkehrskoordination die Umsetzung des vorliegenden 

Radverkehrskonzeptes koordinieren und dazu regelmäßig zusammenkommen. Die Arbeitsgruppe setzt 

sich aus den Mitgliedern der Lenkungsgruppe zusammen, die zur Erstellung des Radverkehrskonzepts 

gebildet wurde und kann bei Bedarf angepasst oder erweitert werden. Der Runde Tisch soll den Kern 

der Projektgruppe bilden, jedoch themenbezogen weitere Akteure einbinden. Dies können auch externe 

Stellen sein, z. B. das TMIL, TLBV, Tourismusverbände und weitere kommunale Vertreter. Insbesondere 

ist eine enge Einbindung zuständiger Ämter des Landkreises sowie der Städte, Gemeinden und Verwal-

tungsgemeinschaften wichtig, damit diese in ihrem Zuständigkeitsbereich für eine erfolgreiche Umset-

zung des vorliegenden Radverkehrskonzeptes sorgen und Umsetzungsprobleme, die einer politischen 

Nachsteuerung bedürfen, rechtzeitig an die Verwaltungsspitze kommuniziert werden.  

F 7.1.3  Die Verkehrsnachfrage auf den wichtigen touristischen und alltäglichen Routen 
des Radverkehrs soll regelmäßig erhoben werden, um Erkenntnisse über Erfolge 
und Handlungsbedarfe zu gewinnen. Sie sind Teil des Radverkehrs-Monitorings im 
Landkreis.  

Erläuterung:  Daten der Verkehrsnachfrage sind grundlegend für die Planung des Angebots und die Ermittlung von 

Effekten. Die Einrichtung von Dauerzählstellen ist dazu eine Möglichkeit. Der fünfjährige Zählzeitraum 

entspricht der für Straßenverkehrserhebungen üblichen Zeitspanne.  

F 7.1.4  Maßnahmen auf dem Gebiet des Radverkehrs sind nach dem sich ständig fortent-
wickelnden Stand der Technik zum Radverkehr auszurichten. Um den jeweils aktu-
ellsten Stand der Technik für den Saale-Holzland-Kreis nutzbar machen zu können, 
sollen die mit Radverkehr befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig 
an Schulungen, Konferenzen und Fortbildungen teilnehmen.  
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Erläuterung:  Die Erschließung des jeweils aktuellsten Standes des Wissens ist eine wesentliche Grundlage für eine 

effektive Arbeit. Ein Beispiel ist die sichere und akzeptable Radverkehrsführung an Baustellen. Über die 

Mitarbeit in überregionalen Gremien kann viel vom Erfahrungsaustausch profitiert werden.  

F 7.1.5  Die Kommunen und sonstigen Akteure der Netzplanung arbeiten Änderungen an 
Wegeverläufen der Radverkehrsnetze dem Landkreis zu, damit diese in ein Geoin-
formationssystem eingepflegt werden können.  

Erläuterung:  Der Landkreis pflegt die radverkehrsrelevanten Geodaten in einem Geoinformationssystem, insbeson-

dere den Verlauf aller Radrouten auf seinem Gebiet. Die Anforderungen hinsichtlich Koordinierung, Pla-

nung, Unterhaltung und Vermarktung von Radrouten kann dieses System nur erfüllen, wenn alle Wege-

verläufe stets aktuell und in der erforderlichen Genauigkeit vorgehalten werden. 

7.2 Finanzierung 

F 7.2.1  Der für die Umsetzung des vorliegenden Radverkehrskonzeptes notwendige und 
durch die Haushaltsplanung des Saale-Holzland-Kreis abzusichernde Finanzbedarf 
kann Tabelle 7 entnommen werden. Die Höhe des gesamten Mittelbedarfs ist mit 
ca. 6.736 TEUR zu veranschlagen. Nicht dargestellt sind die Unterhaltung von Stre-
cken, bei denen der Saale-Holzland-Kreis bereits heute Baulastträger ist, sowie der 
Personalkostenaufwand bei laufenden Aufgaben. 

Erläuterung:  Die dargestellten Kosten stellen den planerischen Bedarf dar und können für die politische Entschei-

dung über die zur Verfügung zu stellenden Haushaltsmittel zugrunde gelegt werden. Es handelt sich 

hierbei um eine grobe Kostenschätzung, die auf Erfahrungswerten sowie auf Angaben des Bundesmi-

nisteriums für Verkehr und digitale Infrastruktur beruhen /19/. Nach Angaben des Nationalen Radver-

kehrsplans /5/ sollen in etwa 30 Euro pro Einwohner:in und Jahr durch Bund, Länder und Kommunen 

in den Radverkehr investiert werden.  
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Tabelle 7: Mittelbedarf für die Umsetzung der Maßnahmen des vorliegenden Radverkehrskonzeptes (Kosten für den 

Landkreis Saale-Holzland-Kreis) 

lfd. 

Nr. 
Maßnahmentyp 

Mittelbedarf aller 

Maßnahmen eines 

Typs (TEUR) 

Anmerkungen 

1 Bau eines neuen Radwegs prüfen 6.084 

9 Maßnahmen 

Annahme: Kosten 400 €/m für 

einen 2,5 m breiten straßenbe-

gleitenden Radweg außerorts 

2 
Planung/Bau eines neuen Radwe-

ges 
k. A. 

1 Maßnahme  

Bereits in Planung, Kosten-

schätzung wird dort durchge-

führt 

3 
Rekonstruktion der Fahrbahn-

oberfläche 
653 

5 Maßnahmen 

Annahme: Kosten 180 €/m 

4 Verkehrsrechtliche Anpassungen k. A. 
1 Maßnahme  

keine Kostenschätzung möglich 

5 Sonstige Maßnahmen k. A. 
2 Maßnahmen  

keine Kostenschätzung möglich 

 Summe 6.736  

 

 

 

F 7.2.2  Für eine Reihe von Maßnahmen ist die Nutzung von Fördermitteln möglich. Von 
besonderer Bedeutung sind das Förderprogramm „Stadt und Land“ sowie die 
Richtlinien zur „Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld“ und 
„Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen“.  

Erläuterung: Beim Förderprogramm „Stadt und Land“ stehen bundesweit ungefähr 800 Mio. Euro zur Verfügung, 

das Programm wurde bis 2028 verlängert15. Das Sonderprogramm „Stadt und Land“ wird über das 

Bundesamt für Logistik und Mobilität gefördert. Folgende Ziele sollen umgesetzt werden:  

▪ Aufbau eines sicheren, lückenlosen und baulich möglichst getrennten Radnetzes sowohl in urbanen 

als auch in ländlichen Räumen 

▪ Bereitstellung moderner Abstellanlagen für Fahrräder 

▪ Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Lastenräder 

▪ Verkehrsverlagerung durch den Umstieg vom Kfz aufs Fahrrad 

▪ Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele des Bundes durch Einsparung von CO2. 

                                                        

15 https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2023/078-wissing-programm-fuer-besseren-radverkehr.html 

und https://www.balm.bund.de/DE/Foerderprogramme/Radverkehr/SonderprogrammStadtLand/sonderprogrammstadt-

land_Inhalt.html (zuletzt abgerufen am 12.10.2023) 

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2023/078-wissing-programm-fuer-besseren-radverkehr.html
https://www.balm.bund.de/DE/Foerderprogramme/Radverkehr/SonderprogrammStadtLand/sonderprogrammstadtland_Inhalt.html
https://www.balm.bund.de/DE/Foerderprogramme/Radverkehr/SonderprogrammStadtLand/sonderprogrammstadtland_Inhalt.html
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 Gefördert werden 75 %. Neben der Planungsleistung wird in diesem Programm auch der Grunderwerb 

gefördert. Der Ansprechpartner für Thüringen ist im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Referat 

36, Verkehrsinfrastrukturförderung Siegmar Knorr (siegmarknorr@tlbv.thueringen.de), Tel: 0361 

574135432. 

  

 Über die Kommunalrichtlinie „Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld“ können 

Maßnahmen für eine klimafreundliche Mobilität gefördert werden. Dazu gehören die Errichtung von 

Mobilitätsstationen, Wegweisung und Signalführung, Verbesserung des ruhenden Radverkehrs, Verbes-

serung des fließenden Radverkehrs und Errichtung von Radabstellanlagen. Antragsberechtigt sind 

Kommunen (Städte, Gemeinden, Landkreise) sowie Zusammenschlüsse zwischen diesen. Die Förder-

quote liegt bei finanzschwachen Kommunen bei 65 %. Eine Förderung setzt voraus, dass die im Tech-

nischen Annex festgelegten inhaltlichen und technischen Mindestanforderungen erfüllt werden.  Eine 

Kumulierung mit anderen Förderprogrammen des Bundes ist ausgeschlossen.16 

 

 Über die Richtlinie zur „Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen“ werden zur 

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Gemeinden, kreisfreien Städten und Landkreisen Vorhaben 

des Rad- und Fußgängerverkehrs mit in der Regel 75 % gefördert. Die Bewilligungsbehörde ist das Thü-

ringer Landesamt für Bau und Verkehr. 

 Eine aktuelle Darstellung zu diesen und weiteren Fördermöglichkeiten ist in der bundesweiten Förder-

fibel Radverkehr17 und der Förderübersicht des TMIL18 zu finden. 

                                                        

16
 https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/ma%C3%9Fnahmen-zur-foerderung-

klimafreundlicher-mobilitaet (zuletzt abgerufen am 12.10.2023). Wichtige Unterlagen: Richtlinie Förderung von Klimaschutz-

projekten , technischer Annex, Fördersätze 

17 https://www.mobilitaetsforum.bund.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Foerderfibel_Formular.html (zuletzt abgerufen am 

29.09.2023) 

18 https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Verkehr_und_Strassenbau/Radwege/Foerderuebersicht_Rad-

verkehr_TH.pdf (zuletzt abgerufen am 29.09.2023) 

https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/ma%C3%9Fnahmen-zur-foerderung-klimafreundlicher-mobilitaet
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/ma%C3%9Fnahmen-zur-foerderung-klimafreundlicher-mobilitaet
https://www.mobilitaetsforum.bund.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Foerderfibel_Formular.html
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Verkehr_und_Strassenbau/Radwege/Foerderuebersicht_Radverkehr_TH.pdf
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/fileadmin/Verkehr_und_Strassenbau/Radwege/Foerderuebersicht_Radverkehr_TH.pdf
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Anlage 1:  
Übersicht Zielnetz für den 
überörtlichen Alltagsradverkehr 
(A3-Karte) 
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Anlage 2:  
Übersicht radtouristisches Ziel-
netz (A3-Karte) 
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Anlage 3:  
Radverkehrsnetz, Wegweisungs-
netz und Maßnahmen  
(A0-Karte) 
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Anlage 4:  
Maßnahmenliste Netz (Tabelle) 

 

 

Anlage 4.1:  Maßnahmenliste: Bundes- und Landesstraßen (sortiert nach Straße) 

Anlage 4.2:  Maßnahmenliste: Kreisstraßen (sortiert nach Straße) 

Anlage 4.3:  Maßnahmenliste: nichtklassifizierte Straßen (sortiert nach Maßnahmen-
nummer) 

 

Erläuterung zur Anlage 

Die berechneten Kosten je Maßnahme stellt eine Grobkostenschätzung dar die auf 
Erfahrungswerten und neueren Untersuchungen im Rahmen der Radverkehrsför-
derung beruhen. Im Einzelnen können die tatsächlichen Kosten von diesen Werten 
abweichen. Für einzelne Maßnahmentypen (z. B. Radverkehrsführung in Orts-
durchfahrten verbessern) können keine Angaben gemachten werden, da die Kos-
tenspanne der konkreten Einzelmaßnahmen zu groß ist um eine Einschätzung ab-
geben zu können. 

 

Maßnahmentyp Kosten [€] Bezugseinheit 

Bau eine    400    pro m 

Instandsetzung Fahrbahnoberfläche  180    pro m 

Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen  180    pro m 

Rekonstruktion eines Radwegs  150    pro m 

Verbreiterung des Geh/-Radweg von 1 m  150    pro m 

Bau einer Querungshilfe (pro Stück)  25.000    Stück 

Bau einer Brücke (Annahme: 3 m Breite)  18.000    pro m 

Sonstige Maßnahmen (siehe Beschreibung) k.A.  

Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern k.A.  

Planung/Bau eines neuen Radweges k.A.  
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Anlage 5:  
Übersicht einzelne Radrouten des 
radtouristischen Zielnetzes (Ta-
belle) 

Routenname Klassifizierung 

Streckenanteil 
im Saale-Holz-
land-Kreis 
[km]19 

D-Route 11 (Oberbayern-Ostsee), 
Saaleradweg (I-03) 

Radfernweg 39 

D-Route 4 (Mittellandroute), 
Thüringer Städtekette (I-11) 

Radfernweg 39 

Elsterradweg (I-08) Radfernweg 7 

Orlaradweg (II-01) Radhauptroute 2,5 

Thüringer Mühlenradweg (II-33) Radhauptroute 62 

GRZ-Route 4 (II-35) Radhauptroute 20 

Zuckerbahnradweg Lokale Route 6 

Energieradweg Lokale Route 38 

Kirchenradweg Lokale Route 6,5 

                                                        

19 Die Angaben beziehen sich auf das Zielnetz und berücksichtigt die geplanten Verlaufsänderungen aus Abschnitt 4.3 
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Anlage 6:  
Auswertung Online-Befragung 

Im Zuge der Fortschreibung des Radverkehrskonzepts des Saale-Holzland-Kreises 
wurde vom 06.09.2022- 31.10.2022 eine Befragung der Bevölkerung über ein On-
line-Formular durchgeführt. Damit sollten die Interessen und Bedürfnisse im Be-
reich der Mobilität – insbesondere in Bezug auf Radverkehr – abgefragt sowie das 
aktuelle Mobiltiätsverhalten erfasst werden. 

Die Befragung gliedert sich dabei in die Bereiche 

• Allgemeine Mobilitätsinformationen, 

• Verkehrsmittelnutzung und aktuelles Infrastrukturangebot, 

• Zukünftige Gestaltung des Radverkehrsangebots und 

• Freiwillige Angaben zur Person. 

In den folgenden Abschnitten werden die ausgewerteten Ergebnisse zusammenge-
fasst und Folgerungen für die Erstellung des Radverkehrskonzepts gezogen. 

Allgemeine Kennzahlen 

An der Online-Befragung haben im Zeitraum von sechs Wochen 703 Personen teil-
genommen. Knapp 500 Personen haben Angaben zu Ihrer Person gemacht, die im 
Folgenden dargestellt werden.  

Die Altersverteilung der Beteiligten an der Befragung weicht deutlich von der Al-
tersverteilung im Saale-Holzland-Kreis ab (Abbildung A. 1). Unterrepräsentiert sind 
die Altersgruppen unter 18 Jahren (1% vs. 15,6% Bevölkerungsanteil) und über 64 
Jahren (11% vs. 27,4% Bevölkerungsanteil). Weit überdurchschnittlich vertreten 
sind die Altersgruppen 31-44 Jahre (41% vs. 21% Bevölkerungsanteil) sowie 45-64 
Jahre (42% vs. 30,7% Bevölkerungsanteil). Dieser Umstand muss bei der Interpre-
tation der Umfrageergebnisse berücksichtigt werden.  

Weiterhin abgefragt wurde die aktuelle Tätigkeit der Beteiligten. Hier sind die An-
gestellten mit 76% die deutlich größte Gruppe, gefolgt von Rentnerinnen und Rent-
ner (10%) sowie Selbstständigen und freiberuflich Tätigen (7%). Auch hier weicht 
die Tätigkeitsstruktur der Beteiligten deutlich von den Verhältnissen im Saale-
Holzland-Kreis ab, insbesondere Arbeitslose, Schülerinnen und Schüler, Studie-
rende und Auszubildende sind deutlich unterrepräsentiert (Abbildung A. 2). 
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Abbildung A.1: Altersverteilung der Beteiligten an 

der Befragung 

Abbildung A. 1: Altersverteilung der Einwohner des 

Saale-Holzland-Kreises 
(Quelle: Regionalatlas 

Deutschland 2021, Statist. 
Ämter des Bundes und der 
Länder) 

Abbildung A. 2: aktuelle Tätigkeit der Beteiligten 
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Mobilitätsvoraussetzungen 

Bei der Befragung wurden die Teilnehmenden um die Angabe ihrer Mobilitätsvo-
raussetzungen gebeten. Rund 86 Prozent der Teilnehmenden besitzen einen Pkw- 
oder Motorrad-Führerschein, 3 Prozent besitzen keinen Führerschein, die restli-
chen 11 Prozent machten keine Angaben.  

Weiterhin wurde im Rahmen der Befragung nach der Anzahl der im Haushalt ver-
fügbaren Fahrzeuge gefragt. In Abbildung A. 3 ist die entsprechende Auswertung 
dargestellt. 

Deutlich erkennbar ist die Dominanz der Ausstattung mit einem oder mehreren 
PKW, nahezu alle Haushalte (97%) verfügen über mindestens einen PKW.  

Gleich dahinter folgt die Verfügbarkeit von Fahrrädern (93%). Bemerkenswert ist 
der hohe Ausstattungsanteil mit Pedelecs oder E-Bikes, hier verfügt nahezu jeder 
zweite teilnehmende Haushalt (47%) über ein oder zwei elektrisch unterstützte 
Fahrräder. 

Außerdem hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, weitere verfügbare Mobili-
täts-angebote anzugeben, welche von ihnen genutzt werden. Abbildung A. 4 fasst 
die Ergebnisse zusammen. Grundsätzlich ist bei den Teilnehmenden gemäß den 
Ergebnissen in Abbildung A. 3 von einem hohen Grad an Eigenmobilität auszuge-
hen. Taxis und Mietwagen sowie Sharing-Angebote werden von den Teilnehmen-
den eher selten genutzt. Ebenso nutzt auch nur ein geringer Anteil der befragten 
Personen Abo-Angebote des öffentlichen Nahverkehrs. 

 

Abbildung A. 3: Fahrzeuge pro Haushalt 
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Aktuelles Mobilitätsverhalten 

Bei der Abfrage des tatsächlichen Mobilitätsverhaltens ergibt sich ein eindeutiges 
Bild: Der PKW ist das mit Abstand meistgenutzte Verkehrsmittel im Alltag. Dann 
folgt das Fahrrad, das etwa doppelt so häufig genutzt wird, wie der ÖPNV. 

Im Freizeitbereich ist die Situation differenzierter: Bei alltäglichen Freizeitwegen 
(Sport, Freunde, Arzt) dominiert weiter das Auto, allerdings nicht mehr so deutlich. 
Fuß- und Radverkehr in Kombination liegen etwa gleichauf, während der ÖPNV nur 
eine untergeordnete Rolle spielt. Bei der Frage nach Freizeitwegen außerhalb des 
Alltags ändert sich das Bild: Fuß- und Radverkehr dominieren deutlich, das Auto 
landet auf dem dritten Platz vor den Pedelecs (Abbildung A. 5).  

Abbildung A. 4: Nutzung von Mobilitätsangeboten, Anzahl der Nennungen 
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Mit dem Fahrrad werden überwiegend Entfernungen bis 10 km zurückgelegt. Ein 
Anteil von 20% fährt in Freizeit und Alltag weiter als 15 km (Abbildung A. 6).  

Abbildung A. 5: Verkehrsmittelwahl nach Zweck, Anzahl der Nennungen 

Abbildung A. 6: Prozentualer Anteil der zurückgelegten Entfernungen mit dem Fahrrad im Alltag und der 

Freizeit 



 

 

 

A6-6 
Radverkehrskonzept für den Saale-Holzland-Kreis 

Auf Radtouren wächst diese Entfernung deutlich an, die meisten Tagestourenlän-
gen liegen bei 50 km (Abbildung A. 7). 

 

Hinweise und Wünsche für die zukünftige Gestaltung des 
Radverkehrsangebots 

Ein wesentlicher Teil der Befragung befasste sich mit den wichtigen Alltagsver-
kehrsverbindungen und dem jeweiligen Handlungsbedarf bezüglich der Radver-
kehrsinfrastruktur. Bei der Frage nach dem wichtigsten Zielort für Arbeit und Aus-
bildung liegt Jena mit großem Abstand auf Platz eins (160 Nennungen). An zweiter 
Stelle folgt Gera mit 17 Nennungen. 

Bei der Frage nach den drei wichtigsten Radverbindungen sticht die Achse Stadt-
roda - Jena mit Verlängerungen nach Hermsdorf und weiter nach Eisenberg deut-
lich hervor (Abbildung A. 8). Eine weitere wichtige Verbindung befindet sich im Sü-
den des Saale-Holzland-Kreises zwischen Gumperda und Kahla. An dritter Stelle 
stehen die Verbindungen Milda - Jena und Eisenberg – Jena. Allen diesen genann-
ten Verbindungen gemein ist der eingeschätzte Handlungsbedarf bei der Verbes-
serung der Radverkehrsinfrastruktur. 

Abbildung A. 7: zurückgelegte Entfernung bei Radtouren, Anzahl der Nennungen 
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In Abbildung A. 9 sind die Wünsche und Erwartungen der Befragten bezüglich der 
Qualität der Radverkehrsinfrastruktur dargestellt. Die wichtigsten Aspekte bei 
Radverbindungen sind Direktheit, die Trennung vom KFZ-Verkehr sowie eine as-
phaltierte Oberfläche und ein zügiges Queren an Kreuzungen.  

 

 

Abbildung A. 8: Nennung der drei wichtigsten Verbindungen unterschieden nach Handlungsbe-

darf bei der Radverkehrsinfrastruktur 
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Attraktive Radabstellanlagen sind ebenfalls ein wesentlicher Faktor, um den Rad-
verkehrsanteil zu steigern. Die Befragten erwarten hier vor allem einen guten Dieb-
stahlschutz. Daneben spielen Kostenfreiheit, Wetterschutz, Beleuchtung und eine 
komfortable Nutzung (ausreichende Abstände) eine große Rolle. Etwas über 10% 
der Teilnehmenden halten abschließbare Fahrradboxen und Lademöglichkeiten für 
Pedelecs für ein wichtiges Ausstattungsmerkmal von Radabstellanlagen (Abbil-
dung A. 10). 

 

 

 

 

Abbildung 12 Erwartungen an die Qualität der Radverkehrsinfrastruktur (ISUP 2023) 

Abbildung A. 9: Erwartungen an die Qualität der Radverkehrsinfrastruktur 

Abbildung A. 10: gewünschte Ausstattungsmerkmale für Fahrradabstellmöglichkeiten 
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Fazit 

Die Zusammensetzung der Gruppe der Befragungsteilnehmenden weicht in vielen 
Merkmalen von der Gesamtbevölkerung im Saale-Holzland-Kreis ab. Es wird davon 
ausgegangen, dass an der Befragung überwiegend Menschen teilnahmen, die be-
reits großes Interesse an Mobilitätsthemen haben. Da diese Gruppe auch eine hohe 
Verkehrsleistung erbringt, ist es sinnvoll, die geäußerten Hinweise und Wünsche 
für die zukünftige Gestaltung des Radverkehrsangebotes zu berücksichtigen: Auf 
den wichtigen Radverbindungen soll der Radverkehr direkt, möglichst getrennt 
vom KFZ-Verkehr und auf einer asphaltierten Oberfläche geführt. Am Zielort wer-
den attraktive Radabstellanlagen erwartet, die ein sicheres Abstellen der Fahrrä-
der ermöglichen. 

Die geringe Nutzung des ÖPNV weißt auf Defizite in der Anbindung hin, gleichzeitig 
liegt hier ein großes Potential. Die Verknüpfung von Radverkehr und ÖPNV erwei-
tert den Einzugsbereich der Haltestellen deutlich, wodurch für mehr Menschen das 
ÖPNV-Angebot nutzbar wird. Voraussetzung dafür ist eine attraktive Radverkehrs-
infrastruktur mit sicheren Radverbindungen und geeigneten Radabstellanlagen. 

Aufgrund des bewegten Reliefs im Saale-Holzland-Kreis nutzen bereits jetzt viele 
Radfahrende ein Pedelec, es ist davon auszugehen, dass dieser Anteil wird weiter 
steigen. Diese Entwicklung sollte beim Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur auf-
gegriffen werden. Die elektrounterstützten Fahrräder ermöglichen das zurückle-
gen weiterer Entfernungen und sind unabhängiger von der Topografie. Das ist bei 
der Gestaltung des Radverkehrsnetzes mit zu berücksichtigen. 

 


